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1. Vorbemerkung 

 
Seit 1994 – also seit mehr als einem Vierteljahrhundert – ist FIBEL in der Beratung und 
Bildungsarbeit für Menschen tätig, die in binationalen und bikulturellen Beziehungen und 
Familien leben. Den Frauen der Zielgruppe ist ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit 
gewidmet. Aber auch Personen mit verschiedenen anderen interkulturellen biographischen 
Bezügen sowie MultiplikatorInnen, Beratende und Behörden diverser Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungsbereiche profitieren von unserem Beratungs- und Bildungsangebot.  
 
Zur Bedeutung unserer Zielgruppe: Die zunehmende Globalisierung der Lebensumstän-
de (Ausbildung, Arbeitsmarkt, Urlaubsreisen usw.) prägt das Soziale: Binationale und bikul-
turelle Beziehungen, Partnerschaften, Ehen und Familien sind ein wesentlicher Teil der 
Gesellschaft in Österreich.  
 
Zum Bedarf an Beratung und Bildungsangeboten für die Zielgruppe: So different die 
Lebenssituationen und Ausgangslagen von Menschen in bikulturellen Partnerbeziehungen 
und Familien heute sind, so vielfältig sind die Herausforderungen, denen sie sich stellen 
müssen: 
 
Interkulturelle Kompetenzen: Binationale und bikulturelle Paare und Familien sehen sich in 
ihrem alltäglichen Zusammenleben vor die Aufgabe gestellt, über nationalstaatliche, 
sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg zu denken und zu handeln. Das macht es erfor-
derlich, gewohnte Haltungen und Handlungsweisen ständig zu reflektieren und Neues zu 
lernen. Interkulturelle Kompetenzen sind gefragt: Das Kommunizieren und „Switchen“ in 
einem mehrsprachigen Umfeld, der bewusste Umgang mit Diversität, das Wissen um die 
Ambivalenz kultureller und ethnischer Differenzen, das Aushandeln von gegensätzlichen 
Standpunkten in Bezug auf Werte, Umgangsweisen, Geschlechter- und Generationenbe-
ziehungen sowie in Erziehungsfragen. 
 
Paarbeziehungen auf Augenhöhe: Auf Beziehungsebene entwickelt sich ein Ungleichge-
wicht infolge der divergierenden Ausgangsbedingungen binationaler und bikultureller Paa-
re: Zugewanderte müssen die sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Hürden der 
Integration überwinden, ihre autochthonen bzw. in Österreich sozial verankerten PartnerIn-
nen haben hingegen den „Heimvorteil“ in punkto Sprachvermögen, Einkommen, Status und 
Verbindungen („soziales Kapital“). Dieses potenzielle Machtgefälle lässt ihre Beziehungs-
dynamik in eine Schieflage kippen, wenn es ihnen nicht gelingt, eine stabile Beziehungs-
basis aufzubauen und sich auf Augenhöhe zu begegnen. 
 
Familienleben über Grenzen: Die Rechtsordnung ist im Wesentlichen auf eine national-
staatliche Regelung der meisten Lebensbereiche orientiert. Die Notwendigkeit familiär und 
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beruflich bedingter transnationaler Mobilität wird infolgedessen unzureichend berücksich-
tigt. Vieles wird dadurch für binationale Paare und Familien kompliziert oder unmöglich:  

• Dokumente für eine Eheschließung oder Zeugnisse aus anderen Staaten sind nicht 
immer verfügbar oder behördlich anerkennt.  

• Sich aus beruflichen oder familiären Gründen für ein paar Jahre im Ausland nieder-
zulassen, gefährdet das Aufenthaltsrecht des Partners/der Partnerin mit fremder 
Staatsbürgerschaft.  

• Für viele binationale Familien beschränkt sich der Austausch zu wichtigen familiä-
ren Ereignissen wie Geburten, Heiraten oder Trauerfeiern auch in pandemiefreien 
Zeiten auf gemeinsame Skype-Sessions: Denn die migrationspolitischen Direktiven 
bewirken, dass Visa-Anträge für Familienbesuche von Drittstaatsangehörigen im-
mer restriktiver beurteilt und häufig negativ beschieden werden.  

• Fremdenrechtliche Restriktionen erschweren oder behindern die Familienzusam-
menführung von Partnerinnen und Partners oder anderen Familienangehörigen aus 
Drittstaaten.  

• Auch die Regelung des grenzüberschreitenden Sorge- und Besuchsrechts im An-
schluss von Scheidungen ist für Angehörige binationaler Familien bzw. Erziehende 
mit vielen Fragen und Belastungen verbunden.  

 
Soziale Sicherheit, Gewaltfreiheit, Gesundheit und Bildung sind die Voraussetzungen für 
eine gelungene gesellschaftliche Inklusion. Vor allem Frauen mit Migrations- und Fluchter-
fahrung haben in vielen Fällen mit schwierigen materiellen und rechtlichen Ausgangsbe-
dingungen zu kämpfen. Der ganzheitlich orientierte Beratungsansatz der FIBEL ist für Kli-
entinnen in dieser Lage besonders entscheidend. 
 
Respekt, soziale Anerkennung und Gleichberechtigung: Diskriminierung und Ungleichheit 
im sozialen Umfeld sowie in öffentlichen Bereichen empfinden Menschen unserer Ziel-
gruppe als verunsichernd und sehr verletzend: Für KlientInnen der FIBEL waren dies v.a. 
behördliche Einvernahmen zur Ermittlung einer „Aufenthaltsehe“ sowie rassistisch gefärbte  
Vorverurteilungen in der eigenen Herkunftsfamilie (bspw. gegenüber ihren afrikanischen 
Partnern).  
 
Aufgabenbereiche der FIBEL im Überblick  

Beratung und Mediation für Frauen u.a. Angehörige der Zielgruppe: Die zahlreichen positi-
ven Rückmeldungen unserer Klientinnen und Klienten zeigen, dass wir sie in schwierigen 
und belastenden Lebenslagen zu ihrer Zufriedenheit unterstützt und begleiten haben. 
Schwerpunktthemen der Beratung waren u.a.  
binationale Heiraten, Partnerschaftseintragungen und Familienzusammenführung, psycho-
soziale Beratung: Sozialrechtliches, Bildung/Ausbildung und Beruf, Gesundheitsfragen etc., 
Konflikte und Krisen in der Partnerschaft/Familie, Fragen zur interkulturellen und interreligi-
ösen Erziehung, Familien- und Scheidungsrecht im In- und Ausland, Macht- und Gewaltbe-
ziehungen in der Familie: Prävention und Schutz sowie institutionelle Diskriminierung.  
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Veranstaltungen zu zielgruppenrelevanten Themen: Wesentliche Aufgaben waren die 
Planung, Bewerbung und inhaltliche wie organisatorische Gestaltung von Vorträgen 
und Workshops. Kooperationen mit der VHS Wien 3, der FRAUENHETZ sowie der 
FRAUENASSISTENZ (des Frauengesundheitszentrums FEM) ermöglichten es uns, 
die Veranstaltungen in barrierefreien Räumlichkeiten durchzuführen.  

 
Die landesweite und internationale Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kooperati-
onspartnerorganisationen, Behörden und verschiedenen Einrichtungen in den Berei-
chen Einwanderung, Integration & Diversität, Paar-und Elternberatung, Soziales und 
(psychische) Gesundheit, Ausbildung, Bildung und Arbeitsmarkt; Schwerpunkte in 
diesem Arbeitsfeld waren die Aktualisierung und Erweiterung unseres zielgruppenre-
levanten Wissensstands bzw. unserer Beratungskompetenzen sowie die Vertretung 
der Rechte und Anliegen binationaler und bikultureller Partnerschaften und Familien 
in verschiedenen Bereichen.  
 
Die Bildungsarbeit der FIBEL für KooperationspartnerInnen 
Das Spezialwissen der FIBEL in interkulturellen Belangen ist in verschiedenen Berei-
chen gefragt: 2019 wurde das FIBEL-Team von Bildungs- und Fortbildungsinstitutio-
nen mit der Leitung interkultureller Workshops und der Vortragstätigkeit zu zielgrup-
penrelevanten Themen beauftragt. 
 
Öffentlichkeitsarbeit:  
Sie richtete sich an Personen der Zielgruppe, Behörden, andere Beratungseinrich-
tungen sowie an MultiplikatorInnen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Medien. 
Darüber hinaus haben wir Medienschaffende, Studierende und wissenschaftlich Täti-
ge zu zielgruppentypischen Fragen fachlich beraten und informiert. Eine weitere 
Kernaufgabe war die Bewerbung unserer Veranstaltungen und die Aktualisierung der 
Web- und Facebook-Seiten der FIBEL.  

 
Zur Zielgruppe der FIBEL 
Das Beratungs-und Veranstaltungsangebot der FIBEL wurde mehrheitlich von Frauen ge-
nutzt (siehe Kap. Beratung). Frauen in bikulturellen und binationalen Beziehungen und 
Familien (mit und ohne Migrationsbiografie), Geschiedene und Alleinerziehende mit inter-
kulturellen familiären Bezügen zählen zur Kernzielgruppe unseres Beratungs- und Veran-
staltungsangebots Bei den männlichen Ratsuchenden handelt es sich zum Teil um Perso-
nen, die wir gemeinsam mit ihren Partnerinnen beraten haben. Ein kleiner Anteil der Rat-
suchenden sind Angehörige binationaler gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.  
Zur Herkunft der Ratsuchenden: Die weiblichen Ratsuchenden sind mehrheitlich Bürgerin-
nen anderer EU-Staaten; bei den Männern überwiegen die Österreicher. Die anderen Kli-
entInnen stammen aus europäischen und außereuropäischen Drittstaaten (siehe Kap. 2 
Beratung).  
Zur Bedarfserhebung: Der Beratungs-und Informationsbedarf der Zielgruppe wurde auf 
Basis der Auswertung der Beratungsprotokolle und Beratungskorrespondenzen aus dem 
Vorjahr 2018 statistisch erhoben. Die Problemstellungen der Ratsuchenden entscheiden 
den thematischen und methodischen Fokus unseres Beratung- und Informationsangebots. 
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2. Beratung 

2.1. Neue Tendenzen in der Beratung und Beratungsleistungen 

2019 wurden im Rahmen der Beratung insgesamt 1952 Anfragen von 374 Personen be-
handelt. Damit zeigt sich eine weitere Steigerung der Häufigkeit, mit der viele der KlientIn-
nen die Beratung der FIBEL in Anspruch genommen haben: Die Summe der Anfragen ver-
zeichnet einen Zuwachs von rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwei bis vier Bera-
tungen wurden in mehr als 39 Prozent aller Fälle durchgeführt. Bei 22,5 Prozent der Klien-
tInnen waren fünf und mehr Beratungen notwendig, um sie in ihrer Situation nachhaltig und 
umfassend zu unterstützen.  
Die meisten Beratungen erfolgten in Form von Beratungsgesprächen vor Ort; der Anteil an 
Mail-Beratungen überwiegt die Zahl der telefonischen Beratungen. In vielen Fällen waren 
die Beratungen mit einem beträchtlichen Aufwand an verschiedenen Zusatzleistungen ver-
bunden: fallbezogene Informationssuche, Kooperationen und Vernetzungen mit problemre-
levanten Behörden und anderen Einrichtungen, Begleitungen, dem Verfassen von Schrift-
stücken, der Dokumentation von Beratungsfällen u.v.m. In Summe wurden für Beratungs-
leistungen rund 1271 Beratungseinheiten (eine Einheit = eine Stunde) aufgewendet. Das 
entspricht einem Zuwachs von rund 4 Prozent gegenüber 2018. Die Klientinnen und Klien-
ten wurden zu insgesamt 3199 Themen bzw. Problemstellungen beraten – im Vorjahres-
vergleich ein Anstieg von rund 9 Prozent. Das bedeutet, dass im Rahmen von einer Bera-
tung oder von mehreren Beratungen einer Person Fragen und Probleme unterschiedlicher 
Themenbereiche zu bearbeiten waren: Bspw. waren in vielen Fällen nicht nur aufenthalts-
rechtliche, sondern auch sozial- und familienrechtliche Fragen zu klären, wie anhand der 
Beispiele in den Kap.-Abschnitten 2.6.1. – 2.6.7. dargestellt wird.  
 
Zum ganzheitlichen Beratungsansatz der FIBEL 
Mehr als 66 Prozent der Klientinnen haben Migrationserfahrung und/oder sind Angehörige 
fremder Staaten (siehe Statistik „Ratsuchende nach Staatsangehörigkeit“). Knapp 43 Pro-
zent der Klientinnen mit Kindern sind Alleinerzieherinnen. Was den meisten dieser – aber 
auch anderen Klientinnen und Klienten der FIBEL besonders zugutekommt, ist unser 
ganzheitlicher Beratungsansatz: Bei der Suche nach Lösungen zu einer konkreten Prob-
lemstellung wird der Gesamtkontext ihrer Lebenssituation mitberücksichtigt. Die Bera-
tungsarbeit nach diesem Prinzip macht sie komplex und z.T. zeitintensiv - aber auch sehr 
effizient, wenn es darum geht, Lösungsstrategien zu entwickeln. Ein ganzheitliches und 
von daher komplexes Beratungskonzept empfiehlt sich vor allem bei (zugewanderten) 
Frauen in schlecht gesicherten Lebenslagen: Existentielle Unsicherheiten und Risiken ma-
chen es erforderlich, die aufenthaltsrechtlichen, ökonomischen, gesundheitlichen, psycho-
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sozialen und familiären Ausgangsbedingungen der Klientinnen bei der Suche nach Wegen 
zur Lösung aus Krisen- und Problemsituationen mit einzubeziehen.  
 
Das Spezialwissen der FIBEL: kompetente Beratung für unsere Zielgruppe  
Auf bestimmte zielgruppenspezifische Beratungsthemen wie bspw. internationale Sorge-
rechtsfragen, binationale Eheschließungen, Familienzusammenführung im Fall von Ange-
hörigen österreichischer oder anderer EU-BürgerInnen sowie interkulturelle Paar- und Fa-
milienberatung ist FIBEL spezialisiert. Dieses Beratungsangebot wird von anderen Einrich-
tungen in Wien nicht bereichsübergreifend (ganzheitlich) und nicht in dieser Bandbreite zur 
Verfügung gestellt. Auch in den anderen Bundesländern existiert für Ratsuchende der Ziel-
gruppe keine vergleichbare Einrichtung. Der hohe Anteil an KlientInnen, die bei Fragen zu 
den speziellen Themenbereichen der Zielgruppe im Internet recherchieren und dabei auf 
die Website oder die Facebook-Seite der FIBEL gelangen (rund 67 Prozent), lässt darauf 
schließen, dass das Spezialwissen des Beratungsteams der FIBEL gesucht und genutzt 
wird. Auch Behörden sowie verschiedene Beratungs- und Bildungseinrichtungen verweisen 
Personen der Zielgruppe öfters an FIBEL: Sie wissen unser Beratungsangebot in den spe-
ziellen Kompetenzbereichen zu schätzen. Rund 17 Prozent der Personen, die wir beraten 
haben, wurden von Behörden oder anderen KooperationspartnerInnen der FIBEL zugewie-
sen. In diesen Fällen konnte der Beratungsbedarf der KlientInnen zu speziellen Fragen in 
Zusammenhang mit Verfahren zur Familienzusammenführung, einer binationalen Ehe-
schließung bzw. Partnerschaftseintragung, dem internationalen Familienrecht u.a. ziel-
gruppenrelevanten Themen von den zuweisenden Ämtern oder Bildungs- und Beratungs-
einrichtungen nicht gedeckt werden. 
 
Das Beratungsteam der FIBEL: kompetent, bewährt und vertraut 
Es passiert nicht selten, dass uns der Name einer Person, die sich zwecks Beratung an 
FIBEL wendet, bekannt vorkommt: KlientInnen, die zu den FIBEL-Beraterinnen Vertrauen 
gefasst haben und sich von ihnen kompetent beraten fühlen, nutzen unser Beratungsan-
gebot erneut, wenn sich in ihrem Leben wieder ein (anderes) Problem ergeben hat. Bei 
diesen Ratsuchenden ist tendenziell ein Zuwachs zu verzeichnen. Unseren personellen 
Ressourcen entsprechend sind wir bemüht, „Stamm“-Klientinnen ebenso bedarfsgerecht 
zu beraten wie „Erstklientinnen“.  
 
Zu den Beratungsleistungen im Detail: 
Insgesamt wurden 1952 Anfragen im zeitlichen Ausmaß von rund 1271 Einheiten (eine 
Einheit = 1 Stunde) beantwortet bzw. bearbeitet. Die Dauer von Beratungen (telefonische 
Beratungsgespräche, Beratungssitzungen, Begleitungen und die Beantwortung von Mail-
anfragen) reichte von 25 Minuten (Einheit: 0,25) bis zu mehreren Stunden. Durchschnittlich 
dauerte eine Beratung rund eineinhalb bis zwei Stunden. Zusätzlich ist anzumerken, dass 
auch fallbezogene Recherchen und Clearing-Gespräche mit problemrelevanten Behörden 
oder anderen Einrichtungen sowie die (datengeschützte) Falldokumentation Teil der Bera-
tungsleistungen sind, die bei der Berechnung der Beratungseinheiten mitberücksichtigt 
werden. 
 
Beratungen nach Geschlecht: 

• Mehr als 80 Prozent der Ratsuchenden waren Frauen 
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• Knapp 20 Prozent der Beratenen waren Männer. 
 
 
Beratungen nach Geschlecht und Beratungssetting: 

• Die Einzelberatung wurde mehrheitlich von Frauen genutzt (rund 74 Prozent), der 
Männeranteil lag bei rund 14 Prozent.  

• Rund 3 Prozent der KlientInnen nahmen Paarberatung in Anspruch.  
• Der Anteil an Gruppenberatungen - v.a. Familien: rund 0,5 Prozent. 
• Rund 6,5 Prozent der Beratungsleistungen waren Anfragen der FIBEL an andere 

Beratungseinrichtungen und Behörden zur Klärung von Sachverhalten in konkreten 
Beratungsfällen.  

• Knapp 2 Prozent der Beratungsleistungen betrafen die Beantwortung bzw. Bearbei-
tung fallbezogener Anfragen von Behörden und anderen Beratungseinrichtungen 
an FIBEL.  

 
Ratsuchende nach Geschlecht und Alter: 
Sowohl bei Frauen (ca. 39,2 Prozent) als auch bei Männern (ca. 49,3 Prozent) überwiegt 
die Altersgruppe der 30 - 39Jährigen. Die zweitgrößte Altersgruppe ist bei beiden Ge-
schlechtern die der 20 – 29Jährigen (Frauen: 33,2 Prozent; Männer: 26 Prozent).  17,3 
Prozent der Klientinnen waren zwischen 40 und 49 Jahre alt; der Anteil der Männer dieser 
Altersgruppe: 15,1 Prozent. In der Gruppe der älteren Ratsuchenden (ab 40) sind Männer 
mit einem Anteil von insgesamt 9,5 Prozent etwa gleich stark vertreten wie Frauen (9,3 
Prozent). Der Prozentsatz von Ratsuchenden unter 20 war sehr gering (≥ 1 Prozent). 
 
Ratsuchende nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit: 

Frauen:  
• 45,5 Prozent der Klientinnen sind Bürgerinnen anderer EU/EWR-Staaten.  
• 33,6 Prozent der Klientinnen sind Österreicherinnen.  
• 20,6 Prozent der Klientinnen stammt aus Staaten außerhalb der EU bzw. des EWR; 

13,3 Prozent von ihnen sind Drittstaatsangehörige aus Ländern außerhalb Europas 
(Anmerkung: Dieser Kategorie wurden auch Klientinnen zugerechnet, die als Kon-
ventionsflüchtlinge staatenlos sind, ursprünglich aber Angehörige von Drittstaaten 
waren); 7,3 Prozent der Klientinnen dieser Kategorie sind Europäerinnen. 

• Der Anteil der Klientinnen unbekannter Herkunft lag bei 0,3 Prozent.  
 

Männer:  
• 42,5 Prozent der Klienten sind österreichische Staatsbürger. 
• 30,1 Prozent der Ratsuchenden sind Angehörige anderer EU- bzw. EWR-Staaten  
• 19,2 Prozent der Klienten sind Angehörige nicht-europäischer Staaten  
• 8,2 Prozent der Drittstaatsbürger stammt aus europäischen Ländern.  

 
Zum Einzugsbereich: 

• Die Ratsuchenden sind mehrheitlich WienerInnen (rund 80 Prozent).  
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• In Niederösterreich bzw. Wien Umgebung und dem Burgenland leben in Summe 
6,4 Prozent der Klientinnen und Klienten. Der Rest der im Inland lebenden Ratsu-
chenden verteilt sich auf alle anderen Bundesländer.  5,3 Prozent der KlientInnen 
hat uns aus dem Ausland kontaktiert. Die Beratung von Klientinnen und Klienten, 
die nicht im Einzugsbereich der FIBEL wohnen, erfolgte in den meisten Fällen per 
Mail oder telefonisch. 

 
Zum Familienstand der Ratsuchenden: 
Frauen: 

• Die meisten Klientinnen sind verheiratet oder leben in einer eingetragenen Partner-
schaft (rund 46,8 Prozent) 

• Die zweitgrößte Gruppe sind Frauen in amtlich nicht registrierten Lebensgemein-
schaften (32,2 Prozent) 

• 16,6 Prozent der ratsuchenden Frauen leben von ihren (Ex)-Partnern getrennt oder 
sie sind geschieden 

• 3,7 Prozent der Klientinnen sind ledig 
• 0,7 Prozent der Frauen sind verwitwet. 
 

Männer: 
• Auch bei den männlichen Ratsuchenden überwiegt der Anteil der Verheirateten und 

der eingetragenen Partner: 42,5 Prozent 
• 38,4 Prozent der Klienten leben in einer nicht eingetragenen Partnerschaft 
• 13,7 Prozent der Männer waren zum Zeitpunkt der Beratung ledig 
• Der Anteil der Ratsuchenden, die eine Scheidung oder die Auflösung einer einge-

tragenen Partnerschaft hinter sich haben, war bei den Männern um mehr als zwei 
Drittel geringer als bei den Frauen: 5,5 Prozent. 
 
Anzahl der Kinder: 

• Die meisten Klientinnen waren zum Beratungszeitpunkt kinderlos: 46,5 Prozent; 
noch wesentlich höher war der Anteil der kinderlosen Männer unter den Klienten: 
79,5 Prozent. Ursache: Ein großer Teil der KlientInnen lässt sich in einer frühen 
Phase der Partnerschaft bzw. vor der Familiengründung bei FIBEL beraten. Anzu-
nehmen ist, dass die langwierigen Verfahren zur Familienzusammenführung und 
die damit verbundenen sozioökonomischen Schwierigkeiten die Familienplanung 
binationaler Paare beeinflusst. (Anmerkung: In einem Fall waren die genannten 
Probleme ausschlaggebend für einen Schwangerschaftsabbruch). 

• 9,6 Prozent der Klientinnen waren im Zeitraum der Beratung schwanger; im Fall von 
2,7 Prozent der männlichen Ratsuchenden war die Lebens- oder Ehepartnerin 
schwanger. 

• 27,9 Prozent der Frauen sind Mütter von einem Kind; in Ein-Kind-Haushalten leben 
15,1 Prozent der Männer. 

• 19,6 Prozent der Klientinnen haben zwei Kinder; bei den Männern sind es nur 4,1 
Prozent.  

• In Haushalten mit drei und mehr Kindern leben 5,3 Prozent der Klientinnen und 1,4 
Prozent der Klienten. 
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Alleinerziehende: 

• 42,8 Prozent der Klientinnen sind alleinerziehend! Wie bereits in den vergangenen 
Jahren bleibt damit der Anteil der alleinerziehenden Frauen weiterhin sehr hoch.   

• Hingegen sind nur 13,3 Prozent der männlichen Ratsuchenden mit Kindern allein-
erziehend. 
 

Ausbildung der Klientinnen 
Angaben dazu konnten in der Regel nur im Rahmen der Sozial- und Bildungsberatung oder 
in Zusammenhang mit Fragen zum Einkommensnachweis (v.a. bei Beratungen zur Famili-
enzusammenführung) erhoben werden. Die meisten Frauen haben einen mittleren bis hö-
heren Bildungsabschluss.  

• Rund 26 Prozent der Klientinnen haben eine Fachhochschule oder eine Universität 
absolviert 

• mehr als 21 Prozent der Frauen haben eine AHS oder eine berufsbildende Höhere 
Schule besucht 

• Eine Lehre, eine berufsbildende Schule ohne Matura oder eine andere Ausbildung 
haben rund 11 Prozent der Frauen abgeschlossen 

•  Nur 1,7 Prozent der weiblichen Ratsuchenden sind Pflichtschulabgängerinnen.  
 
Ausbildung der Klienten 
Der Ausbildungsstatus ließ sich bei nur 43,8 Prozent der männlichen Ratsuchenden fest-
stellen. Daher lässt er sich auch bei dieser Gruppe nur bedingt erfassen. Den vorhandenen 
Daten zufolge  

• sind 20,5 Prozent von ihnen Absolventen einer FH oder einer Universität 
• Rund 14 Prozent von ihnen haben an einer AHS oder einer berufsbildenden Höhe-

ren Schule maturiert.  
• Eine Lehre, eine berufsbildende Schule ohne Matura oder eine andere Ausbildung 

haben rund 9 Prozent der Männer absolviert.  
 
Erwerbsstatus der Klientinnen 

• 27,6 Prozent der Klientinnen sind als Unselbständige vollzeiterwerbstätig.  
• Der Anteil der weiblichen Selbständigen liegt bei 7 Prozent. In den meisten Fällen 

handelt es sich um Bezieherinnen kleiner oder mittlerer Einkommen.  
Die Mehrheit der Klientinnen (insgesamt 54,4 Prozent) lebte zum Beratungszeitpunkt in 
existentiell kaum oder unzureichend gesicherten Verhältnissen:  

• Ausbildung/Studium: rund 9 Prozent  
• Geringfügig oder Teilzeitbeschäftigte: ca. 9 Prozent   
• Kinderbetreuung/Karenz: 18,3 Prozent 
• Arbeitslos und arbeitssuchend: 11 Prozent 
• Bedarfsorientierte Mindestsicherung: 2,7 Prozent 
• Berufsunfähig: 1 Prozent 
• ausschließlich haushaltsführend: 2,7 Prozent 
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• ohne Zugang zum Arbeitsmarkt: 0,7 Prozent der Klientinnen.  
 
Erwerbsstatus der Klienten 
Männliche Ratsuchende sind existentiell wesentlich besser abgesichert:  

• Mehr als 53 Prozent der unselbständig Tätigen arbeiten in Vollzeitbeschäftig 
• Rund 8 Prozent von ihnen sind selbständig erwerbstätig.  
• Teilzeitbeschäftigt sind nur 2,7 Prozent 
• geringfügig beschäftigt kein einziger der Klienten.  

Der Anteil der Personen ohne langfristig gesichertes Einkommen ist weitaus geringer als 
bei den weilblichen Ratsuchenden (insgesamt 23,4 Prozent): Diese Personen waren zum 
Beratungszeitpunkt 

• arbeitssuchend oder arbeitslos: Rund 4 Prozent  
• Berufsunfähig: 1,4 Prozent  
• In Karenz: 1,4 Prozent  
• In Ausbildung: 9,6 Prozent 
• Ohne Zugang zum Arbeitsmarkt: rund 4 Prozent 
• „Ausschließlich haushaltsführend“ oder Bezieher der bedarfsorientierten Mindestsi-

cherung war keiner der männlichen Ratsuchenden. 
 
Die Herkunftsstaaten der PartnerInnen von Ratsuchenden:  

Die Partner ratsuchender Frauen sind  
• mehrheitlich sind Bürger anderer EU-Staaten: 19,6 Prozent 
• Österreicher: 19,3 Prozent  
• Staatsangehörige von afrikanischen Subsahara-Ländern: 12,6 Prozent 
• (Ehemalige) Staatsangehörige von Ländern des Nahen Osten (Anmerkung: Ein Teil 

der Partner hat den Status Konventionsflüchtling und ist daher staatenlos) 
• Angehörige von Drittstaaten innerhalb Europas:11,6 Prozent  
• Angehörige nordafrikanischer Staaten: 6,3 Prozent. 
• Staatsangehörige südamerikanischer Länder: 4,7 Prozent. 
• Angehörige südostasiatischer Staaten: 3,3 Prozent. 
• Einige wenige der Partner stammen aus Staaten Nordamerikas (1,7 Prozent) und 

Mittelamerikas (1,3 Prozent) 
• 5 Prozent der Klientinnen war zum Beratungszeitpunkt ohne Partner 
• 1 Prozent der Frauen machten keine Angaben zur Herkunft der Partner. 

 
Die Partnerinnen und Partner männlicher Ratsuchender sind 

• vorwiegend Bürgerinnen anderer EU-Staaten: 20,5 Prozent 
• aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara: 11 Prozent  
• Österreicherinnen: 9,6 Prozent.  

Jeweils 8,2 Prozent der PartnerInnen stammen  
• aus europäischen Drittstaaten 
• Ländern des Nahen und Mittleren Ostens  
• Ostasien (China und Japan) 

Jeweils 5,5 Prozent der PartnerInnen sind 
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• aus Staaten Nordafrikas und aus Südamerika. 
Jeweils 4,1 Prozent der PartnerInnen sind aus Nordamerika oder nicht genannter Herkunft. 
13,7 Prozent der männlichen Ratsuchenden war zum Beratungszeitpunkt ohne Partne-
rin/Partner.  

Alter, Ausbildung und Erwerbsstatus der PartnerInnen im Überblick 

 Alter: 
• Mehrheitlich zählen die Partner der Klientinnen zur Altersgruppe der 30 - 39jährigen 

(rund 43 Prozent), an 2. Stelle rangieren die 20 - 29Jährigen (rund 26 Prozent) 
• Bei den Partnerinnen und Partnern von männlichen Ratsuchenden überwiegen 

ebenfalls die 30 - 39Jährigen: 49 Prozent. Der Anteil der 20 – 29jährigen: rund 25 
Prozent. 
 
Ausbildung der Partner von Klientinnen 
Angaben dazu waren nur bei einem Anteil von weniger als 50 Prozent der Klientin-
nen zu ermitteln. Aus diesen Daten ergibt sich folgendes: 

• Einen mittleren und höheren Ausbildungsgrad (Matura, FH- oder Uni-Abschluss) 
haben 23 Prozent  

• Rund 7 Prozent haben eine Lehre oder BMS ohne Matura absolviert 
• 3 Prozent sind Pflichtschulabsolventen. 

 
Ausbildung der PartnerInnen von Klienten 

• Bei den Partnerinnen und Partner der Klienten liegt der Anteil der höher Gebildeten 
(Matura, FH, Universitäten) bei rund 31 Prozent. 

• Rund 3 Prozent haben eine Lehre, eine BMS ohne Matura oder eine andere Ausbil-
dung abgeschlossen 

• Keiner der Klienten war in einer Partnerschaft/Ehe mit einer Pflichtschulabgängerin. 
 
Erwerbsstatus der Partner von Klientinnen 

• Die Mehrzahl von ihnen arbeitet unselbständig und ist voll- oder teilzeitbeschäftigt: 
30,5 Prozent 

• der Anteil der Partner, die nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtigt 
sind: 11 Prozent (2018: 15 Prozent) 

• Rund 9 Prozent sind selbständig erwerbstätig 
• 6 Prozent sind in Ausbildung (Studium/Beruf) 
• 5,3 Prozent waren arbeitsuchend/arbeitslos 
• 1 Prozent in Pension. 

Hoch ist auch bei den Partnern der Anteil der Personen, die zum Zeitpunkt der Be-
ratung keinen (gesicherten) Erwerbsstatus hatten: insgesamt ca. 27 Prozent. 

 
Erwerbsstatus der PartnerInnen von Klienten 

• Rund 21 Prozent sind voll- oder teilzeitbeschäftigt 
• 8 Prozent sind in Ausbildung (Studium/Beruf) 
• 5,5 Prozent sind arbeitssuchend bzw. arbeitslos 
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• Jeweils 4,1 Prozent sind ausschließlich haushaltsführend oder in Karenz (Kinderbe-
treuung) 

• 1,4 Prozent waren zum Beratungszeitpunkt nicht zum Arbeitsmarkt zugelassen.  
Von den Partnerinnen der Klienten hatten insgesamt rund 25 Prozent keinen eigen-
ständigen und gesicherten Erwerbsstatus.  
 

2.2. Zugang zur Beratung 

Die Mehrheit der Ratsuchenden findet zur FIBEL via Internet: rund 67 Prozent; davon  
• rund 45 Prozent über die Homepage der FIBEL  
• rund 22 Prozent über Facebook.  

 
Rund 17 Prozent der Ratsuchenden wurden uns zugewiesen. Zuweisungen erfolgten  

• von Behörden: 5 Prozent 
• Beratungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen: ca. 12 Prozent; 

Zuweisungsmotive waren u.a. 
• das herkunftssprachliche Beratungsangebot der FIBEL (slowakisch, tschechisch, 

russisch, englisch, italienisch und Farsi)  
• das Spezialwissen der FIBEL zu Fragen des internationalen Sorgerechts, zur Be-

glaubigung ausländischer Dokumente, zu binationalen Eheschließungen, zu Ver-
fahren der Familienzusammenführung sowie unsere Kompetenzen in der Beratung 
interkultureller, interkonfessioneller und mehrsprachiger Paare und Familien. In ei-
nigen Fällen wurden Klientinnen und Klienten infolge einer gerichtlich angeordneten 
Elternberatung nach § 107 (nach einer Scheidung) an FIBEL verwiesen.  

 
• Auf Empfehlungen ehemaliger KlientInnen oder ReferentInnen der FIBEL sowie 

anderer Personen, mit denen FIBEL vernetzt ist, wandten sich rund 15 Prozent 
der Ratsuchenden an FIBEL 

• Öffentlichkeitsarbeit: Über Medien wurden nur ca. 0,3 Prozent der Ratsuchen-
de auf FIBEL aufmerksam.  

 

2.3. Formen der Beratung:  

• Einzel-, Paar-und Gruppenberatung bei FIBEL: Bei Beratungen in der Bera-
tungsstelle FIBEL (gegen Terminvereinbarung); ist ein weiterer Anstieg zu ver-
zeichnen: Rund 47 Prozent (2018: 43,2 Prozent). Beratungsgespräche face to 
face dauerten durchschnittliche 1,5 bis 2 Stunden. Vorteil dieses Beratungsset-
tings: Der ganzheitliche Beratungsansatz kann in dieser Form am besten be-
rücksichtigt werden. Es ermöglicht eine umfassende Behandlung des gesamten 
Themenspektrums; von daher ist diese Form der Beratung v.a. bei komplexen 
Problemkonstellationen notwendig und hilfreich. Bei Bedarf wurden nach dem 
Erstgespräch weitere Termine vereinbart; in vielen Fällen wurden die Beratun-
gen auch telefonisch oder per E-Mail fortgesetzt. Anschlussleistungen wie Be-
gleitungen zu Behörden sind in diese Kategorie inkludiert.  
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• Beratungen via Internet: Rund 33 Prozent der Beratungen erfolgten auf elekt-
ronischem Weg. E-Mail-Beratungen wurden in erster Linie von Ratsuchenden 
aus entfernteren Wohngebieten oder mit (vorübergehendem) Wohnsitz im Aus-
land genutzt. Die meisten E-Mail-Beratungen betrafen rechtliche Fragen zur 
Eheschließung und Partnerschaftseintragung, zu Einreisebedingungen, zur Fa-
milienzusammenführung oder Einbürgerung. KlientInnen in familiären Konfliktla-
gen, Partnerschaftskrisen oder Trennungs- und Scheidungssituationen haben 
wir (je nach Erreichbarkeit) Beratungssitzungen bei FIBEL oder zumindest tele-
fonische Beratungsgespräche (gegen Terminvereinbarung) empfohlen.  

• Telefonische Beratung: Knapp 20 Prozent der Beratungen wurden telefonisch 
durchgeführt. Zugunsten der Face to Face-Beratungen ist ein leichter Rückgang 
an telefonischen Beratungen festzustellen (2018: 21,3 Prozent). Telefonische 
Beratungen umfassten im Wesentlichen alle zielgruppenrelevanten Beratungs-
themen. Bei Partnerschaftskonflikten, Beziehungskrisen oder Trennungs- und 
Scheidungssituationen haben wir den KlientInnen Beratungsgespräche vor Ort 
bei FIBEL nahegelegt. 
 

2.4. Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich Beratung  

Der ganzheitlich Beratungsansatz der FIBEL erfordert eine intensive Zusammenarbeit 
und Vernetzung mit Behörden, Institutionen und anderen Beratungseinrichtungen in ziel-
gruppenrelevanten Bereichen; 8,3 Prozent der Beratungsleistungen betrafen Anfragen (an 
und von KooperationspartnerInnen). Dazu zählten 

• Informationsanfragen der FIBEL bei Behörden und anderen Einrichtungen zum 
Zweck der Klärung eines Sachverhalts im jeweiligen Beratungsfall 

• Zuweisungen von Ratsuchenden an Behörden und beratende bzw. betreuende 
Einrichtungen: Bei Fragen und Problemstellungen, die bspw. eines juristischen 
Clearings oder einer psychotherapeutischen und medizinischen Behandlung be-
dürfen, wurden Ratsuchende an Einrichtungen mit entsprechenden Kompetenz-
bereichen verwiesen 

• die Beantwortung und Bearbeitung der Anfragen von Behörden und anderen Ein-
richtungen für ihre eigenen Klientinnen und Klienten; zusätzlich wurden in eini-
gen Fällen KlientInnen von Behörden u.a. Kooperierenden an FIBEL verwiesen 
und von uns beraten. 
 

2019 hat das Beratungsteam der FIBEL zur Klärung und zur Problemlösungsfindung in 
konkreten Beratungsfällen mit folgenden Behörden, Institutionen und Beratungseinrich-
tungen zusammengearbeitet:  
 
Im Bereich Fremden- und Staatsbürgerschaftsrecht, Integration und Gleichstellung  

• MA 35 
• Bezirkshauptmannschaften in den Bundesländern 
• BM für Inneres: telefonische Rechtsauskunft  
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• Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen 
• BM für internationale und europäische Angelegenheiten (Bürgerdienst) 
• Österreichische Auslandsvertretungsbehörden (Botschaften, Konsulate) 
• CARITAS der Erzdiözese Wien – Rechtsberatung für MigrantInnen und Asyl-

suchende 
• Caritas der Erzdiözese Wien - Rückkehrberatung 
• Rechtsberatung der Diakonie 
• Asyl in Not 
• Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten 
• HELPING HANDS Wien 
• Flüchtlings-und Deserteurs-Beratung  
• Queer Base 
• Ehe ohne Grenzen 

• MIGRARE Linz – fremdenrechtliche Beratung  
• ZEBRA Graz – Beratung für MigrantInnen 
• RechtsanwältInnen, die auf Asyl-, Fremden- und Staatsbürgerschaftsrecht 

spezialisiert sind. 
• Österreichischer Integrationsfonds 
• FONDS Soziales Wien  
• ÖSD – Sprachtrainings-und Prüfungszentren des Österreichischen Sprach-

diploms im In-und Ausland 
• Goethe-Institute im In-und Ausland   
• Klagsverband Wien 
• ZARA – Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Diskriminierungen und 

Rassismus. 
 

Bei Fragen zu Eheschließungen und zur Eintragung von Lebenspartnerschaften:   
• MA 26 – Wiener Standesämter 
• Queer Base  
• Wiener Bezirksämter 
• Österreichische Auslandsvertretungsbehörden (Botschaften, Konsulate) 
• Auslandsvertretungsbehörden in Österreich (Botschaften, Konsulate)  
• Übersetzungs-und Dolmetsch-Dienste u.a. 

 
Ehe-und Familienrecht, Scheidungs-und Sorgerecht sowie Gewaltschutz:  

• Wiener Bezirksgerichte (Familien-, Trennungs-und Scheidungsberatung) 
• der MA11 – Jugendämter der Stadt Wien  
• Familiengerichtshilfe Wien 
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• AUFLEBEN – Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese Wien 
• Kinder-und Jugendpsychologische Einrichtungen 
• MA57 (Frauentelefon) 
• Rechtsanwältinnen, die auf Scheidungsrecht spezialisiert sind 
• Frauen beraten Frauen  
• PEREGRINA – Beratungsstelle für Migrantinnen 
• Beratungsstelle für Frauen des Vereins Wiener Frauenhäuser 
• Verein Autonome Frauenhäuser 
• Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt u.a. 

 
Paar- und Familienberatung: 

• VÖPP – Vereinigung der Österreichischen PsychotherapeutInnen 
• Schwangeren-und Familienberatungsstellen der Erzdiözese Wien 
• Caritas Wien Familienzentrum  
• Die Kindergärten der Stadt Wien 
• Praxen für interkulturelle Paartherapie (mit langjähriger Erfahrung). 

 
Sozialrechtliches, Wohnen, Schwangerschaft und Gesundheit:  

• MA40 
• Wiener Gebietskrankenkassa – Kinderbetreuungsgeld 
• AMS Wien  
• Wiener Wohnen – Kundenservice und Wohnberatung 
• Interface  
• Ester – Tageszentrum für obdachlose Frauen 
• CARITAS Erzdiözese Wien, Familien- und Schwangerenberatungsstelle der 

St. Elisabeth Stiftung 
• FEM Frauengesundheitszentrum 
• MEN – Gesundheitszentrum für Männer 
• Krankenversicherungsunternehmen (für BesucherInnen und Studierende) 
• Fonds Soziales Wien: Psychosozialer Dienst 
• Fachärzte mit muttersprachlichem Beratungs- und Therapieangeboten 
• Praxis für Frauenheilkunde mit Behandlungsangeboten für Angst- und 

Schmerzpatientinnen 
• Praxen klinischer Psychologen und Psychologinnen  
• Fachambulanzen mit Therapieangeboten für Kinder u.a. 

 
Bildung, Ausbildung, Arbeit, 

• Sprachtrainings- und Prüfungszentren des ÖSD (Österr. Sprachdiplom) 
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• Wiener Volkshochschulen u.a. Anbieter von Deutschkursen 
• ÖIF – Österr. Integrationsfonds 
• Österr. Hochschülerschaft – Referat für ausländische Studierende 
• MA17 – Fachbereich für Integrationsprojekte (START WIEN) 
• Arbeiterkammer Wien u.a. 

 
Internationale Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich Beratung:  

• Auslandsvertretungsbehörden (Botschaften und Konsulate) anderer Staaten 
in Österreich und anderen Ländern 

• Verband binationaler Familien und Partnerschaften (D)  
• AMOUREUX AU BAN PUBLIC – Interessensvertretung binationaler Paare 

und Familien in Frankreich 
• BAZ – Beratung für Ehe- und Scheidungsrecht in Ägypten u.a. 

 
2. 6. Themen der Beratung 

• Die psychosoziale Beratung bei FIBEL war am meisten gefragt: Insgesamt rund 
37,9 Prozent der Beratungen; Frauen mit Migrationsbiografie (unterschiedlicher 
Herkunft) hatten den höchsten Bedarf an psychosozialer Beratung. Ökonomische 
und psychosoziale Belastungen waren das Hauptthema: rund 15,2 Prozent. Etwa 
13,2 Prozent ihrer Fragen betrafen Bildung, Ausbildung, Beruf, soziale Leistungen 
und Wohnen. Psychische und gesundheitliche Probleme, besondere Bedürfnisse 
aufgrund von chronischen Erkrankungen sowie Fragen zur Sexualität wurden von 
rund 9,5 Prozent der Klientinnen angesprochen.  

• Problemstellungen und Fragen in Zusammenhang mit dem Leben in binationalen 
und bikulturellen Partnerschaften, Ehen und Familien wurden bei rund 29 Pro-
zent der Beratungen thematisiert. KlientInnen informierten sich zu Eheschließungen 
im In- und Ausland (ca. 5 Prozent) sowie zum Ehe- und Familienrecht in Österreich 
und anderen Staaten (ca. 6 Prozent). Partnerschafts- und Familienkonflikte mach-
ten in vielen Fällen eine längerfristige Beratung und Begleitung der KlientInnen und 
ihrer PartnerInnen oder anderer Familienangehöriger erforderlich; ihr Anteil: knapp 
9 Prozent. 8 Prozent der Beratungen betrafen Erziehungsfragen bikultureller und in-
terreligiöser Eltern.  

• Rund 24 Prozent der Beratungen wurden zu fremden- und staatsbürgerschafts-
rechtlichen Fragen durchgeführt. Der Fokus dieser Beratungen lag bei der Siche-
rung des Aufenthaltsrechts im Zuge der Familienzusammenführung (20 Prozent) 
Knapp 3 Prozent der Fragen bezogen sich auf Visa für Familienangehörige aus 
Drittstaaten oder Gültigkeitsfristen von Einreisetiteln. Fragen zum Staatsbürger-
schaftsrecht waren nur bei rund einem Prozent der Beratungen ein Thema. 

• Der Anteil der Beratungen für Frauen in Trennungs- und Scheidungssituationen 
betrug rund 6 Prozent. 

• Beratung zum Schutz vor Gewalt war bei knapp 3 Prozent der Klientinnen not-
wendig.  
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• Diskriminierungserfahrungen wurden fast nur in Zusammenhang mit Verfahren 
zur Familienzusammenführung oder anderen Behördenkontakten angesprochen 
(siehe Kap. 2.6.7.). Nur wenige KlientInnen wandten sich ausschließlich aufgrund 
eines Diskriminierungsvorfalls an FIBEL; der Anteil der Beratungen zu Diskriminie-
rungserlebnissen: 0,2 Prozent. 

 
2.5.1. Einreise, Aufenthalts-und Staatsbürgerschaftsrecht 

Fragen zu den Erteilungsvoraussetzungen von Einreise- und Aufenthaltstitel und zum je-
weils damit verbundenen Verfahrensprocedere zählten zu den Schwerpunkten der Bera-
tungsarbeit im Bereich Fremdenrecht. Mehrheitlich betrafen sie Verfahren zur Familienzu-
sammenführung nach österreichischem und EU-Recht. Ratsuchende wurden zu den Ertei-
lungsvoraussetzungen in allen Details und umfassend informiert. Im Fall von komplexen 
Ausgangssituationen oder Verständigungsschwierigkeiten wurden KlientInnen zur Antrag-
stellung begleitet. Wesentliche Kernaufgaben der Beratung waren die Vorbereitungen der 
KlientInnen (meist EhepartnerInnen sowie Lebenspartner und Lebenspartnerinnen) auf 
Erstantragsverfahren: Mittels Checklisten (Handouts) hat die FIBEL-Beraterin ihre Doku-
mente und Nachweise auf Vollständigkeit überprüft. Damit konnten Verfahrensverzögerun-
gen durch Nachforderungen der Behörde in vielen Fällen verhindert werden und es ver-
besserten sich infolgedessen die Chancen der Antragstellenden auf ein zügiges Verfahren 
mit absehbar positivem Ausgang. 
Anmerkung: Von diesen Vorbereitungen auf Vorsprachen zwecks Antragstellung profitie-
ren auch verfahrensleitende Behörden: Sie sparen Zeitressourcen, wenn keine Nachforde-
rungen gestellt werden müssen. 
 

Zu den Beratungsleistungen im Detail: 

Auskünfte und Beratungen zur Einreise nach Österreich betrafen u.a. 
• die Voraussetzungen zur Erteilung von Visa (C, D) zur einmaligen oder mehrmali-

gen Einreise nach Österreich bzw. in den Schengen-Raum  
• das Verfahrensprocedere zur Erteilung von Einreisetitel 
• Zuständigkeiten: österreichische oder andere Auslandsvertretungsbehörden von 

Schengen-Staaten 
• Die Voraussetzungen für eine Verpflichtungserklärung (für Visa-Anträge) 
• die Gültigkeitsdauer von Einreisetitel sowie die Fristen zur Berechtigung auf Wie-

dereinreise nach Österreich  
• die sichtvermerkfreie Einreise (Fristen bez. Aufenthaltsdauer und Wiedereinreise).  

 
Familienzusammenführung gemäß österr. Niederlassungs-u. Aufenthaltsgesetz (NAG)  
Die Liste der Dokumente und Nachweise zur Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen ist 
bei Verfahren zur Familienzusammenführung recht umfangreich. Infolgedessen war der 
Bedarf an Information und Beratung zu den Erteilungsvoraussetzungen für die Familienzu-
sammenführung von Ehepartnerinnen und Ehepartnern, eingetragenen Lebenspartnern 
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und anderen Familienangehörigen sowie Angehörigen (Eltern, Schwiegereltern, volljährige 
Stiefkinder) sehr hoch. Häufig gestellte Fragen, die bei Beratungen zur Familienzusam-
menführung behandelt wurden, waren folgende:  

• Die behördliche Zuständigkeit und das Verfahrensprocedere von Erstanträgen im 
In- und Ausland 

• Die Zulassung einer Inlandserstantragstellung nach Ablauf eines Einreisetitels oder 
im Fall eines nicht oder negativ abgeschlossenen Asylverfahrens: Bei einer 
Schwangerschaft, einer chronischen bzw. schweren Erkrankung oder aus anderen 
triftigen Gründen wurden Klientinnen über dieses Rechtsmittel informiert.  

• Gültigkeitsfristen von Dokumenten  
• Beglaubigungen ausländischer Dokumente 
• Nachweise eines ausreichenden und gesicherten Unterhalts: In den meisten Fällen 

war es notwendig, zu berechnen, ob das Haushaltseinkommen der Familienange-
hörigen von Antragstellenden für den Nachweis eines ausreichenden Unterhalts 
hoch genug ist. In Fällen, in denen die Unterzeichnung einer Haftungserklärung 
zwingend erforderlich war (beim Nachzug von Angehörigen aus Drittstaaten), wur-
den den KlientInnen die diesbezüglichen Rechtsfolgen erläutert.  

•  „Deutsch vor Nachzug“: Infos zu Sprachtrainings- und Prüfungszentren im In- und 
Ausland wurden übermittelt; darüber hinaus war in einigen Fällen zu überprüfen, ob 
bereits vorhandene Sprachdiplome gültig und anerkennungswürdig waren. 

• Nachweis einer Krankenversicherung: Infos dazu betrafen v.a. die Anerkennung 
von privaten Krankenversicherungsverträgen und die Voraussetzungen für eine 
Mitversicherung. 

• Nachweis einer gesicherten Unterkunft (u.a. durch Wohnrechtsvereinbarungen) 
• Fremdenpolizeiliche Überprüfungen im Zuge von Antragsverfahren. 

 
Familienzusammenführung und Niederlassung nach Unionsrecht  
Beratungen in diesem Bereich umfassten u.a. folgendes: 
• Nachweise eines Freizügigkeitssachverhalts: Da sie erfahrungsgemäß von manchen 

verfahrensführenden Behörden (v.a. in Wien) auf ihre „Glaubwürdigkeit“ und Nachvoll-
ziehbarkeit äußerst penibel überprüft werden, wurden österreichische KlientInnen mit 
studien- oder berufsbedingten Aufenthalten in anderen EU-Staaten ausführlich beraten, 
wie ihr Freizügigkeitssachverhalt möglichst lückenlos zu belegen ist; damit war in vielen 
gesichert, dass das Verfahren zur Familienzusammenführung nach EU-Recht bean-
tragt und geführt werden konnte.  

• Procedere und Dauer von Verfahren zur Familienzusammenführung nach EU-Recht. 
• Die Berechtigung zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit (unselbständig oder selbständig)  
• Verfahren zur Familienzusammenführung bzw. Niederlassung in anderen Staaten der 

EU/des EWR: Voraussetzungen 
• Fremdenpolizeiliche Einvernahmen zur Ermittlung von „Aufenthaltsehen“  
• Voraussetzungen für die Erteilung von Anmeldebescheinigungen (für EU/EWR-

BürgerInnen) und Aufenthaltstitel nach EU-Recht („Daueraufenthalt EU“). 
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Fragen zur Sicherung des Aufenthaltsrechts für niedergelassene Familienangehörige: 

• Fristen für Verlängerungsanträge sowie die Voraussetzungen für die Verlängerung 
des Aufenthaltstitels und die Erteilung der Daueraufenthaltskarte; Anfragen dazu 
betrafen u.a. die Voraussetzungen für die Erfüllung der Integrationsvereinbarung. 

• Mindestaufenthaltsfristen für niedergelassene Familienangehörige in Österreich (bei 
häufigen und längeren Auslandsaufenthalten). 

• Die Sicherung des Aufenthaltsrechts nach einer Trennung/Scheidung nach öster-
reichischem Recht: Zu klären war die Frage nach den Voraussetzungen für eine 
Zweckänderung nach Verlust des Familienangehörigen-Status. 

• Aufenthaltsrechtliche Perspektiven nach einer Scheidung/Trennung für Familienan-
gehörige mit Aufenthaltstiteln nach EU-Recht. 
 

Studien- und arbeitsmarktbezogene Aufenthaltstitel  
Fragen zu Aufenthaltsbewilligungen für Studierende oder Niederlassungstitel zu berufli-
chen Zwecken waren vor allem das Thema von Erstberatungen junger binationaler Paare. 
Sie betrafen bspw. die Sicherung des Aufenthaltsrechts nach Studienabschluss oder Stu-
dienabbruch oder die Voraussetzungen für eine Zuwanderung als Arbeitskraft (in „Mangel-
berufen“). Kennzeichnend für Ratsuchende dieser Gruppe war der Entscheidungsdruck, 
unter dem sie standen - insbesondere dann, wenn die bisherige Aufenthaltsbewilligung 
(zwecks Studium) nicht mehr verlängert werden konnte: Dem Bedürfnis, der Entwicklung 
ihrer Beziehung Zeit zu geben, stand die Notwendigkeit eines soliden und langfristig gesi-
cherten Aufenthaltsrechts im Rahmen einer Familienzusammenführung entgegen.  
 
PartnerInnen in Asylverfahren: 
Ratsuchende mit Fragen zu Asylverfahren wurden an Asylberatungseinrichtungen verwie-
sen. Fokus waren die aufenthaltsrechtlichen Perspektiven für EhepartnerInnen oder Le-
benspartnerinnen und Lebenspartner in Asylverfahren.  
 

Fremden- und Staatsbürgerschaftsrecht: Beispiele aus der Beratung 

Familienzusammenführung nach österr. Recht: Herausforderungen und Zumutungen 
Die restriktiven Erteilungsvoraussetzungen und die peniblen, langwierigen Überprüfungen 
der Nachweise, die bei der Erstantragstellung auf Familienzusammenführung vorzulegen 
sind, haben für viele unserer KlientInnen massive Eingriffe in ihr Familienleben zufolge. 
Denn ein negativer Verfahrensausgang kann junge Paare zu einer nicht absehbar langen 
Trennung zwingen, wenn der oder die Antragstellende für unbestimmte Zeit im Herkunfts-
land bleiben oder dorthin zurückkehren muss. Diese Ausgangslage ist vor allem für Fami-
lien mit Kindern belastend und unzumutbar. Eine Entschärfung gesetzlicher Restriktionen, 
eine humanere Gestaltung der Verfahrensführung und die Berücksichtigung menschen-
rechtlicher Grundprinzipien beim Erlass von Bescheiden könnten binationalen Paaren und 
Familien viele Sorgen und Ängste ersparen: 
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Beispiel 1 
Frau E (Österreicherin) wirkt aufgeregt und verzweifelt, als sie sich telefonisch bei uns 
meldet: Soeben wurde sie von der Ablehnung des Erstantrags auf Familienzusammenfüh-
rung (nach österr. Rechtslage) ihres Mannes informiert. Der Grund: Ihr Unterhaltsnachweis 
wurde als nicht ausreichend bewertet. Es fehlen satte 32 € zur erforderlichen Mindest-
summe. Eine Unterhaltserklärung ihrer Mutter, die diesen Fehlbetrag ausgeglichen hätte, 
wurde von der verfahrensführenden Behörde nicht anerkannt.  
Zur Situation des Paares: Die beiden führen seit mehreren Jahren gezwungenermaßen 
eine Fernbeziehung. Mehrere Anträge auf ein Schengen-Visum wurden von der Österrei-
chischen Botschaft im nordafrikanischen Herkunftsstaat negativ beschieden. Nach der Hei-
rat in der Heimatgemeinde des Partners beantragte er an der österreichischen Botschaft 
die Familienzusammenführung. Mittlerweile ist Frau E im 8. Monat schwanger. Die Abwe-
senheit ihres Mannes in der Zeit der Geburt und danach wäre für sie nicht zumutbar: Da 
sie an einer chronischen Erkrankung leidet, braucht sie dringend seine Hilfe!  
→ Frau E wurde geraten, mit ihrer Mutter einen Schenkungsvertrag abzuschließen – wobei 
die Herkunft des Geldbetrages am Sprachbuch minutiös nachzuweisen ist. Um dem Kin-
desvater die Einreise noch vor der Geburt des Kindes zu ermöglichen, war es notwendig, 
nochmals ein Schengen-Visum (mit ausreichend dokumentierter Begründung der Dring-
lichkeit) zu beantragen. Auch die Option eines Zusatzantrages auf Zulassung der Inlands-
antragstellung nach § 21 wurde mit Frau I besprochen: Eine Bewilligung erlaubt, dass das 
Erstantragsverfahren auf Familienzusammenführung in Österreich abgewartet wird – womit 
die Gefahr einer wiederholten längeren Trennung vermieden werden kann. 
Beispiel 2 
Die lange Verfahrensdauer einer Familienzusammenführung macht Herrn B (Österreicher) 
und seiner südamerikanischen Frau große Sorgen: Sie ist zur sichtvermerkfreien Einreise 
berechtigt, was ihr eine Aufenthaltsdauer von max. drei Monaten gestattet. Die Dokumente 
und Nachweise für den Erstantrag (nach österr. Recht) sind vollständig und mängelfrei. Vor 
Antragstellung beim Magistrat hat die Beraterin der FIBEL auf Bitte des Paares alle Unter-
lagen nochmals genau überprüft. Was aber tun, wenn das Verfahren doch länger als drei 
Monate dauern sollte? Das Paar erwartet ein Baby. Infolge einer längeren Verfahrensdauer 
wäre die Partnerin bei fortgeschrittener Schwangerschaft zur Rückreise gezwungen. Das 
Paar wäre in diesem Fall zur Zeit der Geburt ihres Kindes und danach voneinander ge-
trennt.  
→ Auch in diesem Fall war ein Zusatzantrag auf Zulassung der Inlandsantragstellung nach 
§ 21 zu empfehlen: Aufgrund der Krankengeschichte der Ehefrau (schwere Erkrankungen 
in der Jugend) war davon auszugehen, dass das Verbleiben der Ehepartnerin im Bundes-
gebiet bis zur Erteilung der Aufenthaltskarte Familienangehörige zugelassen wird.  
Anmerkung zur aktuellen Rechtspraxis: Wie die Behördenpraxis zeigt, werden Zusatzan-
träge auf Zulassung der Inlandsantragstellung nach § 21 NAG nur in Ausnahmefällen posi-
tiv beschieden – z.B. bei schweren Erkrankungen oder fortgeschrittener Schwangerschaft 
der Antragstellenden; bei Pflege- und Betreuungsbedarf österreichischer Familienangehö-
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rigen wie z.B. im Fall der Geburt gemeinsamer Kinder ist ein positiver Verfahrensausgang 
nicht gesichert. Ein Widerspruch zur Sorge- und Beistandspflicht im Familienrecht! 
 
Trennung für immer oder Heirat in Islamabad?  
Für standesamtlich nicht „legalisierte“ Lebensgemeinschaften mit Asylsuchenden kann ein 
negativer Bescheid das Ende bedeuten: 
 
Herr A ist vor drei Jahren aus einer Kriegsregion im Mittleren Osten geflüchtet. Seit rund 
zwei Jahren lebt er mit Frau S (Österreicherin) zusammen. Für ihre 9jährige Tochter aus 
geschiedener Ehe ist er wie ein Vater, sagt sie. In den drei Jahren seines Lebens in Öster-
reich hat er schon viel erreicht: Er spricht Deutsch auf B1-Niveau, trainiert ehrenamtlich 
das Jugendteam des örtlichen Fußballvereins und packt in der Gemeinde mit an, wo immer 
es notwendig ist. Dennoch wurde sein Asylantrag in vorletzter Instanz negativ beschieden. 
Die Familie ängstigt sich: Wie soll es nun weitergehen? 
→ Bei negativem Ausgang des Asylverfahrens ist mit einer „Außerlandesbringung“ zu 
rechnen, wenn der Partner nicht in der vorgegebenen Frist die Rückkehr antritt. Eine Fort-
setzung des gemeinsamen Familienlebens wäre - unter der Voraussetzung einer Ehe-
schließung in der Herkunftsregion des Partners - erst nach einer „Sperrfrist“ von 18 Mona-
ten möglich. Da FIBEL keine asylrechtliche Beratung anbietet, wurde Frau S und ihr Part-
ner an Asylberatungseinrichtungen und Rechtsbeistände verwiesen, die bei letztinstanzli-
chen Verfahren verschiedene Hilfestellungen leisten können (z.B. bez. Verfahrenshilfe). 
Des Weiteren wurde Frau S über das Verfahren zur Familienzusammenführung infolge 
einer Eheschließung oder Partnerschaftseintragung informiert. 
 
Familienzusammenführung nach EU-Recht 
 
Verfahrensdauer und Freizügigkeitsnachweise: eine Belastungsprobe für binationale Paare 
Familienangehörige von ÖsterreicherInnen oder BürgerInnen anderer EU/EWR-Staaten, 
die berechtigt sind, ihren Aufenthaltstitel nach Unionsrecht zu beantragen, dürfen mit eini-
gen wesentlichen „Begünstigungen“ rechnen: Es erübrigen sich der Sprachnachweis, die 
restriktiven Vorgaben punkto Mindestalter, Einkommen (Unterhalt) und Unterkunft sowie 
die Verlängerungsverfahren bis zur Erteilung des Daueraufenthalts (nach fünf Jahren Nie-
derlassung in Österreich). Die Familienzusammenführung mit eingetragenen und Ehepart-
nerInnen aus Drittstaaten kann von EU-BürgerInnen beantragt werden, die in Österreich 
niedergelassen sind sowie von ÖsterreicherInnen, die sich zwecks Arbeit oder Ausbildung 
für mindestens drei Monate in einem anderen EU-Staat aufgehalten haben und damit in 
der Lage sind, einen „Freizügigkeitssachverhalt“ nachzuweisen. Die in manchen Fällen 
jahrelange Verfahrensdauer sowie die rigide Überprüfung von Nachweisen eines Freizü-
gigkeitssachverhalts sorgen dafür, dass auch die Familienzusammenführung nach EU-
Recht für viele binationale Paare zur Belastungsprobe wird. Bspw. wird nach Bus- oder U-
Bahn-Tickets für Fahrten zum Arbeitslatz oder andere Details für Nachweise der Nieder-
lassung in einem anderen EU-Staat gefragt:  
 
Nach Jahren des Wartens und Bangens war es endlich so weit: Herrn C wurde endlich ein 
Visum erteilt, mit dem er in Österreich seine Aufenthaltskarte nach EU-Recht beantragen 
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konnte. Er reichte den Antrag ein. Erst rund ein Jahr danach wurde seine Frau (Österrei-
cherin) von der MA35 kontaktiert: Offene Fragen zu ihrem Arbeitsvertrag mit einem Unter-
nehmen, für das sie ein halbes Jahr in Deutschland beschäftigt war, seien noch zu klären. 
Damit war mit einer weiteren Verzögerung des Verfahrens zu rechnen.  
→ Nach einem ausführlichen Clearing zur Frage, wie die Beschäftigung in Deutschland 
dem Arbeitsvertrag entsprechend eindeutig und widerspruchsfrei zu dokumentieren ist, 
wurde dieser Nachweis von Frau T den Empfehlungen der FIBEL entsprechend ergänzt 
und dem Magistrat übermittelt. In der Folge erfuhr sie von der Sachbearbeiterin des Ma-
gistrats, dass in wenigen Wochen mit einem positiven Abschluss des Antragsverfahrens 
ihres Ehepartners zu rechnen sei.  
 
Der „Freizügigkeitssachverhalt“ als Ausweg: „verdient“ oder „ererbt“ 
Für binationale Paar in „verzwickter“ Lebenslage erweist sich die Familienzusammenfüh-
rung nach Unionsrecht mitunter als einziger – wenn auch manchmal langwieriger und 
mühsamer Ausweg: 
 
Beispiel 1 
Herr T (Österreicher) und seine Freundin sind in einer schwierigen Situation: Er (23) hat 
gerade seinen Job verloren, seine Freundin (18) ist schwanger. Die Familienverhältnisse, 
aus denen sie stammt, sind problematisch: Ihre Mutter hat sich nie darum gekümmert, ih-
ren Aufenthaltsstatus zu regeln – weder ihren eigenen noch den der Tochter. In der Folge 
hat das Mädchen, das in Österreich geboren wurde und hier die Pflichtschule besucht hat, 
keinen Aufenthaltstitel und keinen Anspruch auf Leistungen der Kranken- und Sozialversi-
cherung. Die Heirat ist geplant. Aber danach – was dann? Das junge Paar ist fest ent-
schlossen, in Österreich zu leben. Im Herkunftsland ihrer Mutter hat die Partnerin keine 
Kontakte, keine Perspektiven. Sein Onkel in Deutschland hat Herrn T soeben einen Aus-
hilfsjob in seinem Gastrobetrieb für vier Monate (eine Saison) angeboten. Herr T. überlegt, 
das Angebot anzunehmen. Er braucht Geld, um seine Familie zu erhalten. 
→ Kernfragen dieser Beratung waren die Bedingungen für die Familienzusammenführung 
bzw. die Erteilung der Aufenthaltskarte „Familienangehörige“. Nach österr. Rechtslage hät-
te die künftige Ehepartnerin keine Chance auf einen positiven Bescheid: Sie ist unter 21, 
Herr T ist ohne ausreichendes Einkommen. Bei einer Familienzusammenführung nach EU-
Recht hingegen würde die Partnerin das Mindestalter erreichen; auch der Unterhaltsnach-
weis wäre keine Hürde. Von der Beraterin der FIBEL wurde Herr T daher in allen Details 
darüber unterrichtet, wie er seine vorübergehende Niederlassung und seinen Saisonjob in 
Deutschland dokumentieren muss, damit seine Partnerin nach der Heirat die Familienzu-
sammenführung nach Unionsrecht beantragen kann. Weitere Infos und Empfehlungen be-
treffen v. a. sozialrechtliche Ansprüche (Mutter-Kind-Pass). 
 
Beispiel 2 
Bei einem beruflichen Einsatz in Ostafrika lernt Frau L ihren Partner, Herrn M, kennen. 
Nach zwei Jahren Fernbeziehung heiratet das Paar im Heimatort des Mannes. Frau L. wird 
schwanger. Infolgedessen beschließt das Paar, die Familienzusammenführung rasch in die 
Wege zu leiten. Der Visa-Antrag des Partners wird glücklicherweise genehmigt. Er reist 
nach Österreich, um bei der Geburt des Babys dabei zu sein. Was dem Paar zum Zeit-
punkt der Beratung Kummer bereitet: Die Gültigkeitsfrist des Schengen-Visums nähert sich 
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dem Ende zu. Es fehlen aber noch einige Nachweise für den Inlandsantrag auf Familien-
zusammenführung (nach österr. Recht). 
→ Es stellt sich heraus, dass Frau L Doppelstaatsbürgerin ist: Sie ist Österreicherin und 
Angehörige eines anderen EU-Staats. Die FIBEL-Beraterin kann Frau L und ihren Mann 
beruhigen: Infolge ihrer (zweiten) EU-Staatsangehörigkeit ist der Ehepartner berechtigt, die 
Familienzusammenführung nach EU-Recht zu beantragen. Damit ist gesichert, dass er die 
Erteilung seiner Aufenthaltskarte in Österreich bei seiner Familie abwarten darf. 

Anmerkung zur Familienzusammenführung nach österreichischer Rechtslage: FIBEL for-
dert seit Jahren eine rechtliche Gleichstellung binationaler Paare und Familien! Wie die 
geschilderten Beispiele zeigen, ergibt sich – je nachdem, ob ein Verfahren zur Familienzu-
sammenführung nach österreichischem Recht oder nach EU-Richtlinien zu führen ist – für 
die betroffenen Ratsuchenden eine frappierende Ungleichbehandlung in Bezug auf die 
Erteilungsvoraussetzungen (Unterhaltsnachweis in Mindesthöhe, höheres Mindestalter von 
EhepartnerInnen, Deutsch vor Nachzug, mehrmalige Verlängerungsanträge für den Auf-
enthaltstitel nach österr. Rechtslage) und die Zulassung von Erstanträgen im Inland.  

Globalisiertes Familienleben: Auslandsaufenthalte und Rückkehr nach Österreich 
 
Das „Pendeln“ zwischen Staaten, geopolitisch unterschiedlichen Weltregionen und Konti-
nenten ist etwas, was das Leben vieler binationaler Paare und Familien kennzeichnet. Die 
fremdenrechtlichen Reglements sind hingegen auf einen statischen und nationalstaatlich 
verordneten „Lebensmittelpunkt“ orientiert. Sie nehmen die Besonderheiten und Bedürfnis-
se des globalisierten Familienlebens kaum zur Kenntnis. Das macht das transnationale 
Pendeln für binationale Familien letztlich ziemlich kompliziert: 
 
Beispiel 1 
Frau C (Österreicherin) ist Journalistin und publiziert in verschiedenen Online-Magazinen. 
Ihr Arbeitsplatz ist in einem kleinen Haus auf einer Insel eines südostasiatischen Staats 
eingerichtet. Sie lebt dort mit ihrem Mann, einem Einheimischen. Von Zeit zu Zeit reist sie 
in ihre Heimat. Sie bleibt ein paar Monate, fliegt dann wieder zurück. Das Paar plant, künf-
tig gemeinsam einige Monate im Jahr in Österreich zu verbringen. Frau C will wissen, unter 
welchen Voraussetzungen ihrem Mann der Aufenthalt in Österreich für ein paar Monate im 
Jahr ermöglicht werden kann. 
→ Da sie selbst immer nur wenige Monate im Jahr in Österreich ist, kann Frau C keinen 
Lebensmittelpunkt in Österreich nachweisen. Dies wäre aus fremdenrechtlicher Sicht die 
Grundbedingung für eine Familienzusammenführung. Frau C wird daher über Einreisetitel 
informiert, die ihr Mann für die geplanten jährlichen Aufenthalte in Österreich beantragen 
könnte. Allerdings liegt die Erteilung von Visa im Ermessen der Behörden (Botschaften). 
 
Beispiel 2 
Herr T (US-Amerikaner) und seine österreichische Frau überlegen einen längeren Aus-
landsaufenthalt: Er möchte sich für eine Stelle als Postdoc an einer Universität in den USA 
bewerben, auch sie hätte dort Gelegenheit, als Lektorin zu arbeiten. Er macht sich jedoch 
Sorgen, dass damit die Berechtigung auf seine Daueraufenthaltskarte verliert. 
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→ Eine Rückfrage bei der MA35 ergab: Bei Meldung und Begründung des Auslandsauf-
enthalts vorab bleibt der Daueraufenthaltstitel maximal 24 Monate gültig. 
 

Staatbürgerschaft und Einbürgerung  

Beratungen und Informationen dazu betrafen  
• die Voraussetzungen für die Verleihung der Staatsbürgerschaft an EhepartnerInnen 

und an Angehörige von Lebensgemeinschaften  
• die Voraussetzungen für Doppelstaatsbürgerschaften für Kinder binationaler Eltern. 

 
 
Beispiel aus der Beratung: 
Herr L, Lebensgefährte einer Österreicherin, flüchtete vor sechs Jahren aus seiner Heimat 
im Nahen Osten, zwei Jahre danach wurde ihm der Status als Konventionsflüchtlinge zuer-
kannt. Er möchte die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. 
→ Bei FIBEL wird er darüber informiert, dass im Fall von Konventionsflüchtlingen die Zeit 
des Asylverfahrens bei der Berechnung der Niederlassungsdauer mitberücksichtigt wird (je 
nach Verfahrensdauer). 

 
2.5.2. Binationale Ehen, Partnerschaftseintragungen und Familienrecht  

Vom Spezialwissen der FIBEL zu binationalen Eheschließungen und Verpartnerungen 
profitierten nicht nur Ratsuchende, sondern auch verschiedene Institutionen und Einrich-
tungen für Zugewanderte und Geflüchtete. Die Beratung binationaler Paare zur Vorbe-
reitung ihre Eheschließung oder Partnerschaftseintragung umfasste folgendes:  

• Eheschließungen und Partnerschaftseintragung im Inland: Beratungsthemen wa-
ren die Voraussetzungen für standesamtliche Eheschließungen und die Eintra-
gung von Lebenspartnerschaften in Österreich (Urkunden, Nachweise), die Aus-
stellung österreichischer Urkunden (Nachbeurkundung) für Familienangehörige 
mit Asylstatus (Konventionsflüchtlinge), das Procedere von Verfahren zur Ehe-
schließung und Partnerschaftseintragung sowie rechtliche Vorgaben bei der 
Wahl des Familiennamens (der Brautleute und künftiger Kinder). 

• Eheschließungsverfahren im Ausland: Die Einreise nach Österreich bleibt vielen 
Visa-pflichtigen Drittstaatsangehörige versagt: Österreichische und anderer Bot-
schaften des Schengenraums erteilen Schengen-Visa nur in sehr seltenen Fäl-
len. Auch andere Einreisetitel wie das D-Visum werden von österreichischen 
Botschaften (ohne positiven Ausgang eines Antragsverfahrens auf einen Aufent-
haltstitel) nur in Ausnahmefällen bewilligt. Aus diesem Grund sahen sich viele 
binationale Paare gezwungen, im Herkunftsland des nicht-österreichischen Teils 
zu heiraten. Bei Beratungen zu Auslandseheschließungen ging es vorrangig um 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines österreichischen Ehefähigkeits-
zeugnisses (für österreichische Brautleute) sowie um die damit verbundenen 
Verfahren zur Beglaubigung der ausländischen Urkunden; weitere Fragen betra-
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fen die Anerkennung der Auslandseheschließung bzw. der ausländischen Hei-
ratsurkunde in Österreich.  

• Beglaubigungen ausländischer Urkunden: Häufige Fragen bezogen sich auf Ver-
fahren zur Beglaubigung der Dokumente von Verlobten aus anderen Staaten. 
Grundsätzlich war dabei zu klären, welche Art der Beglaubigung erforderlich war 
(diplomatische Beglaubigung oder Apostille). Ratsuchende wurden umfassend 
und detailliert zum Procedere dieser Verfahren informiert. 

• Dolmetscherdienste: Im Fall von Verlobten mit zu geringen oder keinen Deutsch-
kenntnissen wurden KlientInnen darüber informiert, dass für die Anmeldung zur 
Eheschließung oder Verpartnerung sowie für die Trauung ein gerichtlich beeide-
ter Dolmetscher oder eine Dolmetscherin beauftragt werden muss.  

 
Besondere Problemstellungen binationaler Ehen und Verpartnerungen  
 
Heiraten in nicht-säkularisierten Staaten: Konvertieren aus Liebe? 
In nicht-säkularisierten Staaten sind Eheverbote für Paare unterschiedlicher Religions-
zugehörigkeit Norm und Gesetz, wie ein Beispiel aus der Beratung zeigt: 
 
 
Bei ihrem Aufenthalt in einem südostasiatischen Land wird Frau D von einigen Verwandten 
aus der muslimischen Familie ihres Partners mit schiefen Blicken und Anfeindungen be-
dacht. Eine Christin ist für sie als künftige Ehefrau von einem der ihren nicht vorstellbar. 
Um Familienkonflikten zu entgehen, würden Frau D und ihr Verlobter gerne in Österreich 
heiraten. Aufgrund der restriktiven Visa-Erteilungspraxis der österr. Botschaft befürchtet sie 
jedoch, dass ihnen die Heirat in Österreich versagt bleiben könnte. Vom Standesamt, bei 
dem Frau D und ihr einheimischer Verlobter die Eheschließung beantragen, erfahren sie, 
dass eine Heirat den Übertritt der Frau zum Islam erforderlich machen würde. Denn „ge-
mischtreligiöse“ Ehen werden im Herkunftsstaat des Verlobten nicht geduldet. Frau D ist 
empört. Sie möchte sich diesem Zwang nicht unterwerfen. 
→ Nach Klärung der Chancen und Voraussetzungen für die Einreise nach Österreich wird 
Frau D bei FIBEL über alle Schritte zur Vorbereitung der Eheschließung bei einem inländi-
schen Standesamt informiert. Ein Fokus gilt v.a. den Dokumenten des Verlobten zum 
Nachweis seiner Identität und seiner Ehefähigkeit. 
 
PartnerInnen in Asylverfahren: In vielen Fällen sind Dokumente aus dem Herkunftsstaat 
nicht verfügbar – vor allem dann, wenn Verlobte aus Kriegsgebieten bzw. Staaten ge-
flüchtet sind, in denen die administrative Infrastruktur kaum mehr funktionsfähig ist (z.B. 
Somalia, Afghanistan, Irak und vor allem Syrien). Aufgrund ihrer Verfolgung im Her-
kunftsstaat und ihres Asylverfahrens sind sie selbstverständlich auch nicht in der Lage, 
fehlende Dokumente bei den Auslandsvertretungsbehörden ihrer Herkunftsländer anzu-
fordern. Sind Reisepässe oder andere Dokumente dennoch vorhanden, werden sie von 
den verfahrensführenden Asylbehörden meistens einbehalten. In diesen Fällen stützen 
sich die Standesämter auf die Personalangaben in den Protokollen der Einvernahmen 
und in den Bescheiden des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen. Wird das Asylver-
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fahren hingegen in einem anderen EU-Staat geführt, ist der Wunsch nach Eheschlie-
ßung oder Partnerschaftseintragung schwer zu verwirklichen: 
 
 
 
Der Partner von Frau N (Österreicherin) ist aus einer westafrikanischen Krisenregion ge-
flüchtet. Er lebt in Deutschland, wo er vor mehr als einem Jahr Asyl beantragt hat. Frau N 
hat ihn bei einem beruflichen Termin in Deutschland kennengelernt. Ihr Wunsch ist die Hei-
rat und ein dauerhaftes Zusammenleben in Österreich.  
→ Die Beraterin der FIBEL erkundigt sich beim Verband Binationaler Familien und Part-
nerschaften in Deutschland, unter welchen Voraussetzungen das Paar in Deutschland zu 
einer standesamtlichen Eheschließung zugelassen werden könnte. Die Auskunft: Ein fester 
Wohnsitz und die Niederlassung in Deutschland (von zumindest einem Teil des Paares) 
werden vorausgesetzt. Frau N ist in Österreich beruflich gebunden und hat daher keine 
Möglichkeit, dauerhaft nach Deutschland zu übersiedeln. In der Zwischenzeit wurde das 
Asylverfahren des Partners negativ beendet: Die Zukunft des Paares bleibt ungewiss. Ich 
informiere Frau N (in aller Voraussicht) über die Bedingungen einer Eheschließung im Her-
kunftsland des Partners. 
 
Eingetragene Partnerschaften: Seit 1.1.2019 sind nicht nur gleichgeschlechtliche, son-
dern auch Hetero-Paare zur standesamtlichen Eintragung ihrer Partnerschaft berechtigt. 
Die gesetzliche Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten führte dazu, dass 
Beratungen zu Partnerschaftseintragung stark nachgefragt waren. Ein Beispiel aus der 
Beratung: 
 
 
Frau F und Herr H sind seit einigen Jahren ein Paar. Frau F ist als Studentin aus ihrer 
Heimat im Nahen Osten nach Wien gekommen. Ihr Partner ist Österreicher und hat ge-
meinsam mit seinen Eltern einen florierenden Familienbetrieb. Die beiden haben eine drei-
jährige Tochter. Bei einem Gespräch mit dem Paar stellt sich heraus, dass sich die Eltern 
des Partners gegen ihre (geplante) Heirat sträuben: Sie befürchten Ansprüche der Frau auf 
den Besitz ihres Sohnes im Fall einer Scheidung. Herr H empfindet sich in einem Loyali-
tätskonflikt und will weder seine Eltern noch seine Partnerin enttäuschen. Die Partner-
schaftseintragung sieht er als „Kompromisslösung“. 
→ Bei FIBEL wurden die beiden über die Voraussetzungen (Dokumente und Nachweise 
des Familienstands) und das Procedere einer Partnerschaftseintragung am Standesamt 
umfassend informiert. 
Anmerkung: Auch die rechtlichen Implikationen der Auflösung einer Eingetragenen Part-
nerschaft wurde dem Paar dargelegt (siehe Kap.-Abschnitt „Familienrecht“) 
 
 

Familienrecht:  

Dem Bedarf unserer Klientinnen entsprechend haben wir sie zum Ehe- und Familienrecht 
in Österreich sowie in anderen Staaten informiert und beraten. Bei Fragen zum Familien-
recht in anderen Staaten konnten wir uns z.T. auf Informationsquellen von Beratungsein-
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richtungen stützen, die entweder vor Ort oder in den jeweiligen Ländern tätig sind. Behan-
delt wurden bspw. familienrechtliche Fragen in Zusammenhang mit einer eingetragenen 
Partnerschaft sowie gemeinsamen Reisen und Aufenthalten im Herkunftsland des zuge-
wanderten Partners/der Partnerin. 
 
 
Beispiel: Rechtsfolgen einer Eingetragenen Partnerschaft 
Herr H und Frau F haben sich auf eine eingetragene Partnerschaft geeinigt: Die Eltern des 
Mannes sind gegen eine Heirat, weil sie befürchten, dass die Frau im Scheidungsfall An-
spruch aufs Vermögen ihres Sohnes haben könnte (siehe Beispiel zu den „Eingetragenen 
Partnerschaften“ auf S. 26) 
→ Das Paar wurde darüber aufgeklärt, dass bei Auflösung der Eingetragenen Partner-
schaft in Bezug auf Vermögen die gleichen rechtlichen Prinzipien wirksam werden wie bei 
einer Scheidung. Zu empfehlen ist ein notarieller Partnervertrag, in dem vermögensrele-
vante Fragen vorab geregelt werden können. 

2.5.3. Bikulturelle Paare: Gemeinsamkeiten und Streitpunkte  

Konflikte binationaler und bikultureller Paare sind in vielen Fällen auf das Ungleichge-
wicht in der Beziehungskonstellation zurückzuführen: Die meist unterschiedliche Aus-
gangslage in Bezug auf die gesellschaftliche und kulturelle Orientierung in Österreich, die 
Kompetenzen im Umgang mit der Mehrheitssprache, die Vermögens- und Einkommenssi-
tuation sowie die Verfügbarkeit sozialer Kontakte und Netzwerke kann die Entwicklung ei-
ner unbelasteten Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe gefährden. Die geltenden migrati-
onspolitischen Reglements zwingen binationale Paare nicht selten zu einer längeren Fern-
beziehung: Sie erschweren die Herstellung einer stabilen Vertrauensbasis. Aber auch Dif-
ferenzen in Bezug auf Werte, Lebensstile und Kommunikationsverhalten belasten die Be-
ziehung: Leitbilder und Normen, die sich in der Erziehung und in der Gestaltung der Ge-
schlechter- und Familienbeziehungen manifestieren – all dies muss in bikulturellen 
Paarbeziehungen reflektiert und miteinander ausgehandelt werden.  Es braucht ein großes 
Maß an Liebe, Vertrauen und einen langen Atem, um sich gemeinsam über interkulturelle 
oder andere Differenzen klar zu werden, sich zu Streitpunkten zu einigen oder zumindest 
zu lernen, mit ihnen kompromissbereit umzugehen. Wir haben KlientInnen dazu ermutigt, 
sich diesen Herausforderungen zu stellen; im Setting von (meist mehrmaligen) Einzel- und 
Paarberatungen wurden die KlientInnen dabei umfassend unterstützt und begleitet. 
 
Fernbeziehungen: Herausforderung für die Vertrauensbildung  
 
Am Anfang war alles recht aufregend und scheinbar „exotisch“, erzählt Frau C von ihrer 
Beziehung zu einem jungen Einheimischen, den sie bei einem Urlaubsaufenthalt im fernen 
Südostasien kennengelernt hatte. Was so vielversprechend begann, endete mit einer Ent-
täuschung: „Er hat sich nicht um die Beziehung bemüht, hat sich geweigert, mich seinen 
Eltern und Geschwister vorzustellen.“ Diese Erfahrung prägt nun auch ihre gegenwärtige 
Beziehung zu einem Mann aus der gleichen Region: „Es fällt mir schwer, ihm zu vertrau-
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en“, klagt Frau C. Was sie zuversichtlich stimmt: In wichtige Familienereignisse wird sie 
von ihrem Partner immer eingebunden und von seiner Familie herzlich aufgenommen. 
 
→ Im Beratungsgespräch wird thematisiert, was zur Vertrauensbildung in der Beziehung 
beitragen kann: Frau C darin bestärkt, die Einbeziehung in die Familie als wichtiges Indiz 
einer Vertrauensbasis zu sehen. Denn eine Beziehung fürs Leben bzw. Ehe bedarf aus der 
Perspektive der Herkunftsgesellschaft der Einbindung in den gesamten Familienverband.  
 
Ungleichgewicht in der Beziehung: Dynamiken des Ausgleichs 
 
 
Beispiel 1 
Eine ungleiche Ausgangslage in Bezug auf die Einkommensverhältnisse in Kombination 
mit einem unflexiblen Verständnis von Geschlechterverhältnissen machen es Paaren in 
Fernbeziehungen zusätzlich schwer, miteinander zurecht zu kommen, wie Frau B (Öster-
reicherin) aus eigener Erfahrung weiß. J, ihr Partner, lebt in Südamerika. Das seltene Zu-
sammensein hat einen hohen Preis, den er sich nicht leisten kann: Die Kosten für die 
Langstreckenflüge muss Frau B allein tragen. J ist arbeitslos. Er hat Schuldgefühle, dass er 
als Mann nicht in der Lage ist, die Flüge zu bezahlen, sagt Frau B. Denn J glaubt zu wis-
sen, für welche Aufgaben er als Mann zuständig sein sollte: „Geld spielt dabei eine große 
Rolle“. Die Folge: Wenn Frau B bei ihm ist, zieht sich J zunehmend zurück, er wirkt teil-
nahmslos, obwohl er sich über die gemeinsame Zeit mit ihr freut. 
→ Rollenbilder sind nicht auf Knopfdruck aufzulösen. Im ersten Schritt ist danach zu fra-
gen, wodurch und wie die ungleichen Ausgangsbedingungen ausgeglichen werden könn-
ten. Ein weiterer Punkt war der Planung der Zukunft als Paar (in Österreich) gewidmet.  
 
 
Beispiel 2 
Ein größerer Altersunterschied, ein „Helfersyndrom“, das eine Partnerschaft zu einer El-
tern-Kind-Beziehung mutieren lässt und der Mangel an gegenseitiger Anerkennung ver-
stärken das Ungleichgewicht binationaler und bikultureller Paare: Sie habe sich so sehr für 
ihren Mann eingesetzt und würde sich von ihm mehr Wertschätzung erwarten, sagt Frau S 
(Österreicherin) im Rahmen einer Paarberatung. Sie fühlt sich von ihm gekränkt und igno-
riert. Er kann ihre ständigen Vorwürfe schon nicht mehr hören und will sich nicht mehr in 
endlose Diskussionen einlassen, erwidert Herr H, der vor einigen Jahren aus Lateinameri-
ka nach Österreich ausgewandert ist. Ihre Eifersucht und ihr Kontrollgehabe empfindet er 
unerträglich.  
→ Unter Anleitung der Beraterin (Psychologin) wurden von den beiden die Konfliktfelder, 
aber auch die Wünsche und Gemeinsamkeiten, das Verbindende in ihrer Paarbeziehung 
erhoben und reflektiert: Bspw. schätzt Frau S an ihrem Mann sein Durchhaltevermögen, 
seine Verlässlichkeit. Er vermittelt ihr Sicherheit und Geborgenheit. Was Herr H an seiner 
Frau sehr anerkennt: „Sie ist immer auf meiner Seite, ich kann mich hundertprozentig auf 
sie verlassen.“ Im Rahmen mehrerer Beratungssitzungen gelang es dem Paar, neue Per-
spektiven für eine wertschätzende Partnerschaft auf Augenhöhe zu gewinnen. 
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Geschlechterideale und Rollenbilder 
 
M und R sind eigentlich ein rundum glückliches junges Paar und ineinander sehr verliebt. 
Was zeitweise für heftige Konflikte sorgt, sind ihre unterschiedlichen Vorstellungen von 
Partnerschaft und Geschlechterrollen. M ist in einem westeuropäischen Land aufgewach-
sen und hat soeben ihr Studium abgeschlossen. R ist schon als Minderjähriger aus einem 
Kriegsgebiet im Mittleren Osten geflüchtet. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung, 
gepaart mit Toleranz - aber auch Regeln - sind für M zentrale Werte, die in einer Partner-
schaft gelebt werden sollten. Für R ist M die Traumfrau. Er hat sich viel Mühe gegeben,  
sie zu „erobern“. Dennoch braucht er daneben auch seine „Männerwelt“ und trifft sich recht 
häufig mit Freunden aus seiner Community. Woran sich die Konflikte der beiden entzün-
den, sind ihre differenten Geschlechterbilder, aber auch ihre Unsicherheiten, ihre Angst vor 
Enttäuschungen: Er bemäkelt in der Folge ihr Outfit, das er als schamlos empfindet. Sie 
stößt sich daran, dass er schon das x-te Mal auf sein Smartphone schaut. Aber er freut 
sich, sagt R, wenn M für ihn kocht, wenn sie sich um ihn kümmert. Für M ist es wichtig, 
dass R ihr zuhört, dass er auf sie eingeht und sie abholt, wenn sie von einer Reise zurück-
kommt. Dennoch: Im Streit fallen verletzende Worte, die ihr Vertrauen in die Beziehung 
immer wieder zerstören. 
→ In der Paarberatung wurden die beiden dazu ermutigt, ihre Konflikte ohne Verletzungen 
auszutragen, sie lernen, wertschätzend zu streiten. Auch die Thematisierung ihrer Ge-
meinsamkeiten, ihrer liebevollen Rituale im Beziehungsalltag, ihrer Wünsche aneinander 
und ihrer künftigen Perspektiven als Paar trugen zu einer Festigung der Bindung bei. Im 
Laufe mehrerer Beratungen im Paarsetting zeigte sich eine Verbesserung ihrer Verständi-
gungs- und Vertrauensbasis.  
 
2.5.4. Interkulturelle Elternberatung  

Konflikte in Erziehungsfragen: Was Vätern oder Müttern aus ihren eigenen Herkunfts-
familien vertraut ist, soll ihren Kindern vermittelt werden: die „Kultur“ und die Sprache, 
Werte, die Religionszugehörigkeit und der Glauben, Weltanschauungen und Lebensstile 
als Teil ihrer jeweils eigenen Identität. Differente Wünsche und Erwartungen bikultureller 
und interreligiöser Eltern geraten zum Konfliktpotential, wenn sie – bewusst oder unbe-
wusst – mit einem Machtkampf um Einfluss und Kontrolle einhergehen. Wie die folgen-
den Beispiele zeigen, war die interkulturelle Elternberatung darauf orientiert, Prozesse 
der Verständigung, des Perspektivenwechsels und der Einigung zum Wohl der Kinder 
zu initiieren und zu unterstützen: 
 
 
„Mein Kind muss österreichisch aufwachsen“ 
Anfänglich war Herr E (Österreicher) an der Herkunftskultur seiner Frau (ein Nahost-Staat) 
sehr interessiert: Er begleitete sie bei Familienbesuchen und begeisterte sich für die Kunst 
und die Küche des Landes. Doch schon während ihrer Schwangerschaft teilte er ihr mit, 
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dass das gemeinsame Kind „österreichisch“ aufwachsen müsse. Frau Z ist verstört: Für sie 
ist es selbstverständlich, mit ihrem Kind in ihrer Muttersprache zu sprechen, dem Kind 
auch ihre kulturelle Herkunft näher zu bringen. 
→ Im Beratungsgespräch mit Herrn E und Frau Z wurde die Frage kultureller Identität aus 
unterschiedlichen Perspektiven erörtert: die Chancen und Vorteile einer mehrsprachigen 
und interkulturellen Erziehung, die besondere Bedeutung der Großeltern-Enkel-Beziehung 
in der Herkunftsgesellschaft von Frau Z u.v.m. In der Folge erklärte sich Herr E damit ein-
verstanden, die Beziehung seines Kindes mit der Familie seiner Frau seinen Möglichkeiten 
entsprechend zu fördern.  
 
 
Der Streit um die „wahre“ Religion zieht sich wie ein roter Faden durch die Beziehungsdy-
namiken eines christlich-muslimischen Elternpaares: Herr A und Frau H sehen sich selbst 
in einer verfahrenen Konfliktsituation. Denn beide bestehen darauf, ihre Kinder der jeweils 
eigenen Glaubensorientierung gemäß zu erziehen. Frau H befürchtet die religiöse Indoktri-
nation der Kinder durch ihren Mann. Diesen plagt hingegen die Angst, dass er seiner Ver-
antwortung als Vater nicht gerecht wird, wenn er sie nicht muslimisch erzieht: Es ist seine 
Verantwortung vor Gott, sagt er. 
→ In der Beratung wurden Herr A und Frau H dazu angeleitet, ihre eigenen Ängste und 
Sichtweisen zu reflektieren: Was bedeutet es für sie, ein guter Vater, eine gute Mutter zu 
sein? In der Folge war es ihnen möglich, ihre Gemeinsamkeiten, das Verbindende in den 
Fokus zu rücken: ihre (religiösen) Werte, die sie teilen, ihr Familiensinn, ihre Fähigkeit zur 
Empathie und zum respektvollen Umgang miteinander. Ein erster und wichtiger Schritt, ein 
Brückenbau zur Überwindung der Differenzen. 
 
Gerichtlich angeordnete Elternberatung nach § 107   
Dieser Bereich ist ein (kostenpflichtiges) Zusatzangebot der FIBEL. Die gerichtlich ange-
ordnete Elternberatung nach § 107 wird von einer dafür ausgebildeten Mitarbeiterin der 
FIBEL durchgeführt. Sie wird - wie die Bezeichnung sagt – von geschiedenen Elternpaaren 
auf gerichtliche Anordnung (im Streitfall) in Anspruch genommen.  
 
Rat & Hilfe für Alleinerziehende, werdende Väter und Eltern von Schulkindern 
Auf Anfrage haben wir Ratsuchende der Zielgruppe zu folgenden Themen informiert: 

• Familienhilfe und Kinderbetreuungsangebote bei Erkrankung des Kindes und/oder 
der alleinerziehenden Mutter (MA11 Familienberatungsstellen) 

• „Babypflege- und betreuungs-Training“ für werdende Väter (MEN - Männergesund-
heitszentrum) 

• Lernhilfen für Kinder im Volksschulalter (Lerncafés der CARITAS). 
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2.5.5. Trennung und Scheidung; familiäre Gewalt und Gewaltschutz  

Trennung und Scheidung 

Die Einzelberatung bei Fragen und Problemen in Zusammenhang mit einer Trennung 
oder Scheidung wurde ausschließlich von Frauen in Anspruch genommen. Sie wurden 
bei FIBEL zu folgenden Themen beraten: 

• Informationen zu Scheidungsverfahren (einvernehmliche und strittige Scheidun-
gen) sowie zu Unterhaltsfragen und anderen Ansprüchen und Verpflichtungen  

• Auskünfte zur gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
• Beratungen zur Vorbereitung von Einvernahmen vor Gericht  
• Elternberatung bei einvernehmlicher Scheidung (nach § 95 AußStrG) 
• Gerichtlich angeordnete Elternberatung bei Obsorge- und Kontaktrechtstreitigkei-

ten (nach § 107 AußStrG) 
• Informationen zur Verfahrenshilfe vor Gericht 
• Zuweisungen zu Scheidungsanwältinnen  
• Informationen zum Scheidungsrecht in anderen Staaten 
• Beratung zum Umgang mit Kindern in der Phase der Trennung/Scheidung 
• Beratungen zum Obsorge- und Besuchsrecht sowie bei Sorgerechtskonflikten 
• Beratungen zum Internationalen Sorgerecht (HKÜ). 

 
Klientinnen in Trennungs- und Scheidungssituationen: Krise und Neubeginn 
Für Frauen, die die Kosten für Konsultationen und die verfahrensanhängige Vertretung 
durch eine Scheidungsanwältin nicht aufbringen können, ist FIBEL eine erste Anlaufstelle. 
Zu diesem Kreis der Klientinnen zählen in erster Linie Migrantinnen und andere Frauen in 
schwierigen Lebenslagen:  
 
Beispiel 1 
Frau R ist der Liebe wegen nach Österreich ausgewandert. Sie ist mit einem Deutschen 
verheiratet, der in Österreich lebt. Mit ihm hat sie ein zweijähriges Kind. Mit ihren Schwie-
gereltern hat sie sich nie verstanden. Vor allem seine Mutter hat an ihr immer wieder etwas 
auszusetzen. Sie mischt sich in Erziehungsfragen ein und wirft ihr vor, den Kleinen zu ver-
nachlässigen, wenn sie ihn kurzfristig einer Nachbarin zur Betreuung überlässt. Von die-
sem Konflikt bleibt die Beziehung nicht verschont. Streitigkeiten eskalieren. Der Mann 
drängt auf Scheidung. Frau R wehrt sich dagegen. Sie hat Angst um ihre Zukunft in Öster-
reich. Ohne ihren Sohn ist für sie die Rückkehr in ihre Heimat undenkbar. 
→ Zur Vorbereitung eines strittigen Scheidungsverfahrens wird Frau R bei FIBEL zu allen 
scheidungs- und sorgerechtsrelevanten Fragen beraten. Sie erhält Unterstützung bez. Ver-
fahrenshilfe und grundlegende Informationen zum Anspruch auf Kindesunterhalt, Ehegat-
tenunterhalt und Vermögen.  
Beispiel 2 
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Drängen die Eltern bzw. Schwiegereltern auf eine Scheidung, sind eheliche Beziehungen, 
denen es an einer stabilen Verständigungs- und Vertrauensbasis fehlt, besonders rasch zu 
kippen. Diese Erfahrung teilt Frau T mit Klientin R. Ihr Mann stammt aus einer traditionell 
orientierten osteuropäischen Familie. Von ihrer Schwiegerfamilie wurde Frau T nie akzep-
tiert: Sie sei „verdorben“, eben eine westliche Frau. Die Beziehung zu ihrem Mann ver-
schlechtert sich zunehmend. Er wendet sich von ihr ab. Dass der Einfluss seiner Eltern 
dafür ausschlaggebend ist, begreift sie erst allmählich. Sie erfährt, dass ihm die Familie 
eine erhebliche Geldsumme aus einer Erbschaft nur im Fall einer Scheidung zubilligen will. 
Diesem Erpressungsversuch ist der Ehemann erlegen: Er reicht die Scheidungsklage ein. 
→ Frau T erhielt grundlegende Informationen zu strittigen Scheidungsverfahren. Auf 
Wunsch wurde sie an Einrichtungen mit juristischer Scheidungsberatung verwiesen (Frau-
enberatungseinrichtungen, Scheidungsberatung der Bezirksgerichte).  
 
Elternberatung über die Folgen der Scheidung gemäß § 95 Absatz 1 a AußStrG 
Sie wird von einer FIBEL-Beraterin mit entsprechender Ausbildung durchgeführt. 
Klientinnen und Klienten wurden bei Bedarf an muttersprachlicher Elternberatung 
(Slowakisch, Tschechisch) von Bezirksgerichten der FIBEL zugewiesen oder wandten sich 
direkt an unsere Beratungseinrichtung. 
 
Internationale Scheidungsfragen: Im Fall von geschiedenen binationalen Eltern, die in 
unterschiedlichen Staaten leben, waren grenzüberschreitende Sorgerechtsfragen zu 
klären:  
 
Beispiel aus der Beratung: 
Frau A (Österreicherin) hat etliche Jahre in Lateinamerika gelebt. Sie war dort verheiratet. 
Der Ehe entstammt eine Tochter. Nach der Scheidung kehrte sie nach Österreich zurück, 
die Tochter – inzwischen im Teenageraltern – folgte ihr nach. Der Ex-Mann droht nun da-
mit, die Tochter zurückzuholen. 
→ In der Beratung wurde die sorgerechtliche Ausgangslage beider Eltern ermittelt: Ent-
scheidend ist nicht nur die Sicherung des Kindeswohls, sondern v.a. die Frage nach dem  
(bisherigen) Lebensmittelpunkt des Kindes. 
 

Familiäre Gewalt und Gewaltschutz  

Beratungen zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt bezogen sich auf  
• Informationen zum Gewaltschutzgesetz (polizeiliche Wegweisung, Betretungs-

verbot, einstweilige Verfügung)  
• Frauen- bzw. Gewaltschutzeinrichtungen für Klientinnen in Gewaltbeziehungen 
• die längerfristige psychosoziale Begleitung von Gewaltopfern 
• Informationen zum Haager Abkommen bei Kindesentführung. 

 
Beratungserfahrungen: 
Drohungen und Psychoterror, verbale Übergriffe, Handgreiflichkeiten, Tritte und Schlä-
ge: Betroffene Klientinnen erfuhren unterschiedliche Formen der Gewalt. Die Loslösung 
aus einer Gewaltbeziehung gestaltet sich für Frauen, die aus rechtlichen und/oder exis-
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tenzmittelbedingten Gründen von Gefährdern abhängig sind, besonders schwierig. Ge-
fährder (Ehe- oder Ex-Partner) wissen diese Abhängigkeiten für sich zu nutzen:  
 
Beispiel aus der Beratung: 
Frau O ist in einem Pflegeberuf tätig und lebt seit mehr als sechs Jahren in Österreich. Mit 
ihrem österr. Mann hat sie zwei Kinder im Volksschulalter. Sie hat ihn in ihrer westafrikani-
schen Heimat kennengelernt und war ihm nach der Heirat nach Wien gefolgt.  
Schon bald zeigt er sich von seiner hässlichsten Seite: Abwertungen und Demütigungen 
sind an der Tagesordnung. Er verweigert das Gespräch, wird immer wieder handgreiflich. 
Sie will seine Drohungen und Schläge nicht mehr ertragen und ruft die Polizei. Eine kurz-
fristige Wegweisung bringt keine Veränderung. Frau O will die Scheidung einreichen. Ihr 
Problem: Ihr Antragsverfahren auf Staatsbürgerschaft ist im Laufen. Es sind Dokumente 
und Nachweise des Ehemanns vorzulegen. Er ist nicht bereit, sie ihr zu geben. 
→ Mit Frau O wurde besprochen, wie sie sich und ihre Kinder im Fall einer Gewalteskalati-
on schützen kann: Gewaltpräventions- und Gewaltschutzinformationen betrafen die polizei-
lich angeordnete Wegweisung, die einstweilige Verfügung (Betretungsverbot), Gewalt-
schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder sowie das Scheidungsverfahren (Obsorge und 
Kindesunterhalt). In Bezug auf ihren Einbürgerungsantrag wurde ihr empfohlen, der verfah-
rensführenden Behörde darzulegen, aus welchem Grund die Dokumente und Nachweise 
des Ehepartners nicht verfügbar sind; nach genauer Überprüfung ihrer Nachweise (Dauer 
der Niederlassung, Einkommen, Sprachzeugnis usw.) für den Antrag auf Einbürgerung 
stellte die FIBEL-Beraterin fest, dass Frau O auch unabhängig von ihrer Ehe Anspruch auf 
die österreichische Staatsbürgerschaft hat.  
 

2.5.6. Soziales, Bildung, Beruf und Gesundheit  

Sozial- und Berufsberatung zur Existenzsicherung:  

Frauen, die nach einer Trennung oder Scheidung alleinerziehend sind, haben häufig 
Schwierigkeiten, ein ausreichendes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften. Migrantinnen 
mit wenig qualifizierten Bildungs- und Berufsbiografien zählen zu den am meisten ar-
mutsgefährdeten Klientinnen der FIBEL. Auch Frauen, deren Partner aus unterschiedli-
chen Gründen wie längerfristige Arbeitslosigkeit oder einer fehlenden Berechtigung zur 
legalen Erwerbsarbeit (z.B. Asylwerber) kein existenzsicherndes Einkommen haben, 
sind in bestimmten Lebenssituationen wie etwa Kinderbetreuungszeiten von Armut be-
droht. In diesen Fällen sind Ansprüche auf soziale Leistungen zur Deckung der Exis-
tenzmittel ebenso zu klären wie die Qualifizierungs- und Beschäftigungsperspektiven. 
 
 
Frau B verdient als Reinigungskraft auf Teilzeitbasis nicht mehr als 400 €. Gemeinsam mit 
ihrem Mann hat sie zwei Kleinkinder zu versorgen. Bisher ist die Familie knapp über die 
Runden gekommen: Der Ehepartner war in einem Gastrobetrieb beschäftigt. Nun steht die 
Ehe vor dem Aus, und der Mann hat seinen Job gekündigt. Sie weiß nicht, wie es mit ihr 
und den Kindern weitergehen soll. 
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→ Von der Beraterin der FIBEL nach ihren bisherigen beruflichen Qualifikationen befragt, 
berichtet Frau B, dass sie in ihrem osteuropäischen Herkunftsland in einem Ofenbaube-
trieb gearbeitet hat: Sie versteht recht viel von Kamin- und Kachelöfen aller Art. Gemein-
sam mit der FIBEL-Beraterin macht sie sich auf die Suche nach Ofenbau-Unternehmen mit 
Fachkräftebedarf. Beim Verfassen ihres Bewerbungs- und Motivationsschreibens wird sie 
von FIBEL professionell beraten. Frau B hat Glück. Nach Einlangen ihrer Bewerbung erhält 
sie sehr bald die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch bei einer renommierten Firma 
der Branche. Die Einstellungszusage lässt daraufhin nicht lange auf sich warten.  
 
Weitere Beratungsanfragen zum Thema Soziales und Beruf betrafen Beratungseinrich-
tungen und Weiterbildungsinstitutionen, die (muttersprachliche) Arbeitsmarktberatung 
und Einstiegshilfen in den Arbeitsmarkt bieten (u.a. Beratungszentrum für Migranten und 
Migrantinnen, ABZ, AMS, Interface) 

Bildung 

Schwerpunkte der Bildungsberatung waren 
• Deutschkurs-Angebote unterschiedlicher Stufen  
• Lernhilfen für Kinder und Jugendliche (Lerntafel, Lerncafés) 
• Studienangebote an Universitäten und Fachhochschulen. 

Gesundheit 

Ein besonderer Bedarf an der psychologischen und der Gesundheitsberatung bei FI-
BEL zeigte sich bei Klientinnen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Frauen, die noch 
nicht lange in Österreich leben und sich sprachlich nicht ausreichend verständigen kön-
nen, fällt es schwer, sich im hiesigen Gesundheits- und Sozialsystem zu orientieren. 
Sie kennen die Einrichtungen und Leistungen nicht, die sie im Bedarfsvoll benötigen.  
Aber auch von anderen Frauen wurde die Gesundheitsberatung bei FIBEL genutzt: 
einkommensschwache Klientinnen mit psychischen Erkrankungen. Wie am folgenden 
Beispiel deutlich wird, bewährt sich in diesem Bereich die gute Vernetzung der FIBEL 
mit Gesundheitseinrichtungen und MedizinerInnen verschiedener Fachbereiche: 

 
Frau W hat uns vor längerer Zeit wegen Komplikationen in Zusammenhang mit dem Nach-
zug ihres Partners kontaktiert. Sie ist aufgrund einer chronischen Erkrankung berufsunfä-
hig. Nun steht ihr ein an für sich harmloser gynäkologischer Eingriff bevor. Aufgrund einer 
Angststörung ist es für sie dennoch ein schwerwiegendes Problem, sich dem Eingriff zu 
unterziehen.  
→ Auf Empfehlung der FIBEL-Beraterin wendet sich Frau W schließlich an eine Gynäkolo-
gin mit speziellem Beratungs- und Behandlungsangebot für Angstpatientinnen.   
 
Für Alleinerzieherinnen ist die Vorstellung, zu erkranken, kaum verkraften: In Fällen, in 
denen die Kindesväter im Krankheitsfall der Kindesmutter keine Verantwortung über-
nehmen (können) und auch keine anderen Familienangehörigen des Kindes verfügbar 
sind, ist guter Rat teuer: 
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Seit ihrer Trennung und Scheidung lebt Frau M, die aus ihrer Heimat im Nahen Osten 
flüchten musste, mit ihrer dreijährigen Tochter allein. Sie hat die alleinige Obsorge. Ihr Ex-
Mann besucht die Kleine höchst selten und kümmert sich kaum um die Belange des Kin-
des. Ihre Familie lebt im Ausland. Zur Nachbarschaft hat sie kaum Kontakt. Auch auf die 
Hilfe von Freundinnen kann sie nicht zählen. Sie macht sich große Sorgen: Was tu ich, 
wenn ich einmal krank werde? 
→ Auf Vermittlung der FIBEL wurde Frau M von der Familienberatungsstelle der MA11 
ihres Wohnbezirks über die Familienhilfeangebote der MA11 (Amt für Jugend und Familie) 
und der Caritas umfassend informiert. 
 
2.5.7.  Diskriminierung  

Diskriminierungserfahrungen werden in der Regel im Zusammenhang mit anderen 
Beratungsthemen angesprochen – in den meisten Fällen bei Fragen zur 
Familienzusammenführung oder zur Heirat. Bei Diskriminierung durch Behörden stellt sich 
die Frage, ob und welche Rechtsmittel dagegen erhoben werden könnten. Bei offenen 
Antragsverfahren wollen betroffene KlientInnen Komplikationen vermeiden und verzichten 
infolgedessen auf rechtliche Schritte. Bei Beratungen erhoffen sie sich ein offenes Ohr. Wir 
kommen ihren Erwartungen gerne nach und bemühen uns, ihnen in diesen psychisch 
schwierigen Momenten unseren Möglichkeiten entsprechend beizustehen. 

Diskriminierungserfahrungen bei Behörden: Mehrere Klientinnen und Klienten wur-
den im Zuge von aufenthalts- oder asylrechtlichen Antragsverfahren von der Fremden-
polizei oder dem Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen zwecks Ermittlung einer 
„Aufenthaltsehe“ einvernommen. In einem Fall wurde eine „Scheinehen“-Kontrolle im 
Haus des Paares durchgeführt. Andere Paare wurden zur Überprüfung der „Echtheit“ 
ihrer Ehen vorgeladen. 
 
 
Familienfotos als „Echtheitsnachweise“ 
Eine Klientin wurde von der Fremdenpolizei aufgefordert, Familienfotos vorzulegen, die 
anlässlich der Taufe ihrer Enkelin aufgenommen wurden. Die Beamten überprüften, ob 
darauf der Ehepartner der Frau abgebildet ist. Ähnliche Erfahrungen machte ein binationa-
les Paar im Rahmen einer Vorsprache bei einer verfahrensführenden Behörde: Die Sach-
bearbeiterin wollte ihre Urlaubsfotos sehen. 
 
Vom „Generalverdacht“ auf „Scheinehen“ sind im Fall von binationalen Brautpaaren 
auch einzelne Standesbeamtinnen nicht gefeit: 
 
 
Partnerinnen von Afrikanern unter „Generalverdacht“?  
Frau I, Verlobte eines Afrikaners, wurde von einer Standesbeamtin gefragt, wie oft sie denn 
schon verheiratet gewesen sei. Mit ihrer Antwort, dass ihre erste und bislang einzige Ehe 
20 Jahre lang aufrecht war und dass sie mit dem Ex-Mann eine Tochter habe, gab sich die 
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Standesbeamtin nicht zufrieden. Sie stichelte weiter und unterstellte Frau I damit, keine 
lauteren Eheabsichten zu haben. „Ihr Tonfall war mir gegenüber unfreundlich und sehr ab-
wertend“, erzählt Frau I.  
 
 
 
Diskriminierung im Kreis der Herkunftsfamilie: Rassistische Vorurteile sind für bina-
tionale Paare besonderes schmerzhaft, wenn sie im familiären Umfeld kursieren: 
 
„Schwarz und arbeitsscheu“ 
Der Partner einer jungen Klientin stammt aus Westafrika. Seit einigen Jahren lebt und ar-
beitet er in Italien. Die Heirat ist geplant. Ihre Eltern sind dagegen. Vor allem ihr Vater zeigt 
sich besorgt: Er bezweifelt, dass sein künftiger Schwiegersohn bereit ist, zu arbeiten. Ihre 
Sorge hingegen ist eine andere: Sie befürchtet die Erfahrung der sozialen Ausgrenzung 
infolge ihrer Heirat mit einem Afrikaner.  

3. Mediation 

Mediation ist eine Zusatzleistung unserer Beratungseinrichtung; sie wird Paaren und Fami-
lien, die der professionellen Hilfe bei der Aushandlung ihrer Interessensgegensätze zu 
konkreten Streitfragen bedürfen, kostenfrei angeboten.  
Bei Paaren in Konfliktlagen, die sich 2019 mit der Bitte um Beratung und Unterstützung an 
FIBEL gewandt haben, bestand kein Bedarf an Mediation. Infolgedessen wurde im Be-
richtszeitraum keine Mediation durchgeführt.  
 

4. Veranstaltungen 

Unter dem Motto „DIVERSITÄT LEBEN AUF AUGENHÖHE – Geschlechterrollen, 
Machtverhältnisse und Gewalt in der Familie. Sensibilisierung und Reflexion“ wurden 
2019 acht Veranstaltungen angeboten: drei Workshops, vier Fachvorträge und eine 
Podiumsdiskussion von Expertinnen anlässlich des LOVING DAY 2019.  
 
Ziel dieser Veranstaltungsreihe war die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung gegen-
über unterschiedlichen Formen von Machtbeziehungen und Gewalt in der Familie und in 
der Gesellschaft sowie im Umgang mit kultureller Heterogenität im familiären Umfeld. Bei 
der Auswahl der Themen und in Bezug auf die Gestaltung der Vorträge und Workshops 
haben wir uns am Informations- und Unterstützungsbedarf von Erziehenden der Zielgruppe 
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und anderen an interkulturellen Zusammenhängen Interessieren orientiert. Ratsuchende 
Angehörige bikultureller Familien besuchten die Veranstaltungsreihe „DIVERSITÄT LEBEN 
AUF AUGENHÖHE“ in Ergänzung zur Einzel- oder Paarberatung bei FIBEL. Weitere Ad-
ressatInnen der Veranstaltungsreihe bzw. Teilnehmende waren MultiplikatorInnen aus den 
Bereichen Bildung und Sozialpädagogik sowie Integration, Gesundheit und Psychologie. 
 
Für die Auswahl der Themenschwerpunkte der Vorträge und Workshops waren folgen-
de Zielsetzungen entscheidend:  

• Ermutigung zu einem unvoreingenommenen Umgang mit Diversität in der eigenen 
Familie  

• Befähigung zu einem positiven und wertschätzenden Familienklima  
• Sensibilisierung gegenüber Gewalt und Machtverhältnissen in der Familie und der 

Gesellschaft 
• Reflexion festgefahrener Rollen und unglücklicher Beziehungsdynamiken in der ei-

genen Partnerschaft und Familie Information und Bewusstseinsbildung zum Erken-
nen intergenerationaler Trauma-Folgen.  

Zu den Themenschwerpunkten im Detail:  

• Werteorientierungen und Methoden der Erziehung: von der „schwarzen Pädagogik“ 
bis zum Gewaltverbot und dem „Begleiten“ ins Erwachsenenleben auf Augenhöhe 

• Geschlechterverhältnisse, Rollenbilder und Beziehungsdynamiken in unterschiedli-
chen kulturellen Kontexten 

•  Tradierte Formen sexueller Gewalt  
• Gewalt in der Kommunikation 
• Traumata und Trauma-Weitergabe von Generation zu Generation als Folge von 

Gewalterfahrungen 
• Binationales Familienleben in Österreich: Verfahren zur Familienzusammenzu-

sammenführung. 
Ziel der Veranstaltungsserie DIVERSITÄT LEBEN AUF AUGENHÖHE war, den Informa-
tions- und Unterstützungsbedarfs der Teilnehmenden zu den genannten Themenbereichen 
zu decken. Darüber hinaus boten die Workshops den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, 
sich zu zielgruppenrelevanten Problemen bzw. Fragen auszutauschen und sie in geschütz-
tem Rahmen gemeinsam zu reflektieren.  

 
Zum Kreis der Besucherinnen und Besucher der Reihe DIVERSITÄT LEBEN AUF 
AUGENHÖHE zählten 
 

• Frauen bzw. Mütter (mehrheitlich) und Männer bzw. Väter verschiedener Alters-
gruppen und unterschiedlicher Herkunft in bikulturellen und binationalen Familien  

• Interessierte mit anderen interkulturellen Bezügen wie z.B. ehrenamtlich tätige Be-
treuerInnen von Jugendlichen mit Fluchterfahrung 

• MultiplikatorInnen bzw. MitarbeiterInnen verschiedener Beratungs- und Bildungsein-
richtungen. 
Insgesamt wurden die Veranstaltungen von 120 Personen besucht. 
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Räumlichkeiten und Locations der FIBEL-Veranstaltungen: 

Veranstaltungsort war die Volkshochschule Wien Landstraße (1030, Hainburger Straße 29) 
Ausnahmen: Ein Workshop wurde im Seminarraum der FRAUENASSISTENZ (FEM Süd) 
angeboten. Für eine Podiumsdiskussion im Rahmen des „LOVING DAY“ wurden die 
Räumlichkeiten der FRAUENHETZ angemietet (siehe Programmfolder und Veranstal-
tungsliste im Anhang).  
Anmerkung: Die Räumlichkeiten (Volkshochschule Wien Landstraße, FRAUENASSIS-
TENZ und FRAUENHETZ) sind hundertprozentig barrierefrei zugänglich und nutzbar! 

Planung und Organisation:  

Bei der Auswahl der Themen orientieren wir uns am Informations- und Unterstützungsbe-
darf unserer Zielgruppe. Die Bedarfserhebung erfolgt regelmäßig durch 

• die die statistische Auswertung und Analyse der Themen und Problemlagen, die 
von Ratsuchenden angesprochen werden 

• die Analyse des Publikum-Feedbacks. 
In Zusammenhang mit dem Projekt waren folgende Aufgaben zu leisten: 

• Die inhaltliche und organisatorische Planung der Veranstaltungen  
• die Auswahl der Vortragenden und Workshop-Leitenden 
• technische, organisatorische und administrative Maßnahmen zur Durchführung 

der Veranstaltungen 
• die Bewerbung der Veranstaltungen (E-Mail und Post-Aussendungen) 
• die Vorbereitung von Unterlagen und Handouts 
• die Dokumentation der Veranstaltungen 
• die Zusendung von Informationsunterlagen zu Vorträgen an Teilnehmende und 

Interessierte. 
 

Zu den Veranstaltungen im Detail:  

Vortrag der Reihe „Bikulturelle Sprechstunde“   

Allgemeines zur „Bikulturellen Sprechstunde“: Diese Veranstaltungsserie, die FIBEL spezi-
ell für ihre Zielgruppe entwickelt hat, bietet Besucherinnen und Besuchern ein Forum zur 
Klärung von Fragen, die für ihre Lebenssituation relevant sein können. Die Vortragenden 
sind in ihren jeweiligen Fachgebieten ExpertInnen und daher in der Lage, auch komplexe 
Problemstellungen kompetent und anschaulich zu erläutern. Im Rahmen dieser Serie wur-
de ein Vortrag zu folgendem Thema angeboten: 

Montag, 18. Februar 2019, 18.00 – 19.30 Uhr, VHS Wien Landstraße  

 „Zusammenleben in Österreich – kein selbstverständliches Recht für binationale 
Paare und Familien? 
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Referentin: Mag. ª Dunja Bogdanovic-Govedarica 
Diese „Bikulturelle Sprechstunde“ gab BesucherInnen die Gelegenheit, sich über die recht-
lichen Bedingungen und die behördliche Praxis des Familiennachzugs und des Aufent-
haltsrechts für PartnerInnen oder andere Familienangehörige aus Drittstaaten zu informie-
ren. Fokus dieses interaktiven Input-Beitrags für Menschen in binationalen Beziehungen 
waren die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Zusammenleben in Österreich im Zuge 
einer sog. „Familienzusammenführung“. Seine Themenschwerpunkte orientierten sich an 
den brennendsten Fragen der Teilnehmenden: Form und Mindesthöhe des Unterhalts-
nachweises, der infolge der schlechten Einkommenslage vieler Frauen den Nachzug ihrer 
PartnerInnen u.a. Familienangehörigen erschwert, Deutschkenntnisse als Bedingung eines 
positiven Bescheids, die Generalisierung von „Scheinehen“-Überprüfungen u.v.m.  
Mag. ª Dunja Bogdanovic-Govedarica ist Juristin und Beraterin im Beratungszentrums für Migran-
tinnen und Migranten (Schwerpunkte: Fremdenrecht, Ausländerbeschäftigung). 
 

Fachvorträge der Fibel  

Mittwoch, 3. April 2019, 18.00 – 19.30 Uhr, VHS Wien Landstraße  
 

„Familienverhältnisse im arabischen Raum“ 
Referentinnen: Mag.ᵃ Livia Stiller und MA Lisa Lenz  
Das anhaltende Interesse an diesem Thema hat uns dazu veranlasst, die beiden Expertin-
nen zum Thema Familien- und Geschlechterbeziehungen im arabischen Raum auch 2019 
wieder einzuladen; thematische Schwerpunkte waren diesmal die Beziehungen zwischen 
Familienangehörigen unterschiedlicher Generationen sowie Werte und Wege in der Erzie-
hung von Mädchen (im Vergleich zur Erziehung von Buben und männlichen Jugendlichen) 
MA Lisa Lenz: Kultur- und Sozialanthropologin, Referentin am Institut für Systemische Theologie 
und Religionswissenschaft der Universität Wien; Nahostexpertin bei CEURABICS  
Mag.ª Livia Stiller: CEURABICS-Expertin mit den thematischen Schwerpunkten interreligiöser Dia-
log (v.a. christlich-muslimische Beziehungen).  
Nähere Informationen zu CEURABICS: www.ceurabics.com 
 
Dienstag, 26. November 2019, 18.00 – 19.30, VHS Wien Landstraße 

Wenn sexuelle Gewalt an Frauen Tradition hat - Vortrag im Rahmen der Initiative 16 
Tage gegen Gewalt 
Referentin: Bak.ᵃ Umyma El-Jelede  
Von BesucherInnen der Zielgruppe sowie Multiplikatorinnen im Bereich Frauengesundheit, 
Integration und Diversität wurde dieser Vortrag mit großem Interesse gefolgt. Denn die Ge-
nitalverstümmelung (FGM) zählt zu den erschreckendsten und folgenschwersten Formen 
sexueller Gewalt an Mädchen und jungen Frauen. Die  Referentin - eine medizinisch aus-
gebildete und erfahrene Expertin in diesem Bereich -  zeigte anhand von detailreichen An-
schauungsmaterialen auf, in welchen Regionen verschiedene Formen dieser grausamen 
und z.T. lebensgefährlichen ritualisierten Beschneidung praktiziert werden, wer sie durch-
führt und welche patriarchalisch-archaischen Vorstellungen und Motive dafür verantwortlich 
sind. Den gesundheitlichen Komplikationen und Risiken, die Frauen infolge von FGM zu 

http://www.ceurabics.com/
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erleiden haben, war ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags gewidmet. Operative u.a. me-
dizinische und psychotherapeutische Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung von FGM-
Opfern, Aufklärungskampagnen, Beratungs- und Hilfseinrichtungen für gefährdete Mäd-
chen und deren Mütter sowie gesetzliche Instrumentarien zur Prävention und zur straf-
rechtlichen Ahndung von FGM in Österreich sowie verschiedenen Staaten, in denen FGM-
Praktiken bis heute an der Tagesordnung sind, wurden von der Referentin abschließend 
erläutert und mit den Besucherinnen diskutiert.  
Bak.ᵃ Umyma El-Jelede, Medizinerin (allgemeine Chirurgie), Gesundheits- und Sozialberaterin 
beim Frauengesundheitszentrum FEM Süd; Schwerpunkt: Gesundheitsberatung für Frauen aus 
Ländern mit FGM-Tradition; Mitglied des FGM-Expertinnen-Beirats; Leiterin von Gesundheits-
workshops für arabischsprachige und afrikanische Frauen. 
 
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 18.00 – 19.30, VHS Wien Landstraße 

Ins Erwachsenenleben „begLeiten“ – ein interaktiver Vortrag für bikulturelle Eltern 
und andere Erziehende  
Referent: Michael Karjalainen-Dräger 
Fokus dieses Vortrags waren Modelle des „Begleitens“, „Leitens“, und „Anleitens“ zum Ler-
nen fürs Leben in einer globalen und vielfältigen Gemeinschaft. Ermöglicht wurden sie erst 
durch emanzipatorische frauen- und familienpolitische wie rechtliche Entwicklungen, die in 
der Nachkriegszeit ihre Wirkung entfalteten: Aufgezeigt wurde der lange und konfliktreiche 
Weg von der gewaltaffinen „schwarzen Pädagogik“ bis zur Implementierung des Gewalt-
verbots in der Erziehung. Weitere Themenschwerpunkte betrafen psychologische Aspekte 
der verschiedenen Phasen der Identitätsentwicklung in der Kindheit und Jugend. Davon 
ausgehend befasste sich der Vortrag abschließend mit der Frage, welche aktuellen Rollen-
bilder für Mütter, Väter und Kinder präsent sind und wie zeitgemäße Elternschaft 
(vor)gelebt werden kann.  
Michael Karjalainen-Dräger ist Pädagoge, Elterncoach, Persönlichkeitstrainer und Experte im 
Team der LELEK Bildungsakademie für zeitgemäße Pädagogik. 
 

Workshops der Fibel  

Freitag, 26. April 2019, 15.00 – 18.00, VHS Wien Landstraße 

 Worte wie ein Messerstich – Workshop für gewaltfreies Kommunizieren 
Workshop-Leiter: Persy-Lowis Bulayumi  
In diesem Workshop lernten die Teilnehmenden, was es bedeutet, in Kommunikationsbe-
ziehungen achtsam und sensibel im Umgang mit Worten zu sein. Ausgehend von einem 
Austausch der Teilnehmenden zu verschiedenen Formen verbaler Gewalt, die sie selbst 
erfahren oder in ihrem Umfeld gegenüber anderen beobachtetet haben, wurden Strategien 
zum Schutz der persönlichen Integrität und der psychischen Unversehrtheit erarbeitet. Vom 
Workshop-Leitenden begleitet und unterstützt wurden sie durch Wissens-Inputs auf Basis 
des Handlungskonzepts zur gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. 
Persy-Lowis Bulayumi ist Sozialpädagoge u. Trainer in der antirassistischen Bildungsarbeit. 
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Donnerstag, 23. Mai 2019, 18.00 – 21.00, FEM Süd FRAUENASSISTENT, 1120 Wien 

Geschlechterbilder: Sind sie uns immer bewusst?  
Workshop-Leitung: Mag.ᵃ Eva Maria Hofbauer und MSc Arash Razmaria  
„Erlernte“ und verfestigte Genderrollenbilder bewusster wahrzunehmen und die Konfliktpo-
tenziale zu erkennen, die sich daraus ergeben können, war Ziel und Ergebnis dieses 
Workshops. Assoziationsübungen zu Bildern und Begriffen, die Werthaltungen zum Aus-
druck bringen, unterstützen diesen Reflexionsprozess zur Geschlechteridentität, zu den 
Erwartungen an den Partner sowie zur Dynamik der Konflikte und des Zusammenhalts in 
der eigenen Beziehung.  
Darüber hinaus befassten sich die Teilnehmerinnen mit der Familienkultur, in der sie selbst 
aufgewachsen sind: Mit Unterstützung der beiden Workshop-Leitenden analysierten sie die 
jeweiligen Werthaltungen und Geschlechterrollenmodelle, die in ihren eigenen wie in den 
Familien der Partner vorgelebt und „gelehrt“ wurden. 
Mag.ᵃ Eva Maria Hofbauer ist klinische/Gesundheitspsychotherapeutin u. Beraterin im FEM Süd 
MSc Arash Razmaria ist Berater und Psychotherapeut im Männergesundheitszentrum MEN. 
 
Dienstag, 1. Oktober 2019, 18.00 – 21.00, VHS Wien  
 
„Vererbtes“ Leiden“  
Workshop zur Trauma-Weitergabe von Generation zu Generation 
Workshop-Leiterin: Sonja Katrina Brauner  
In diesem Workshop wurden die Zusammenhänge zwischen (eigenen) psychosozialen 
Belastungen bzw. Schieflagen in der Gegenwart und den Kriegs- bzw. Gewalterfahrungen 
früherer Generationen anschaulich dargelegt. Videobeiträge und Erinnerungsübungen 
machten begreifbar, wie psychische Folgen traumatischer Erfahrungen in den nächsten 
Generationen fortwirken:  Personen, die selbst keine traumatisierenden Ereignisse wie 
Krieg und Gewalt erlebt haben, können Symptome eines Traumas entwickeln. Die zentrale 
Bedeutung des „Heilens“ durch Erinnern wurde anhand von Fallbeispielen zu den psychi-
schen Problemen infolge verdrängter Gewalterfahrungen (von Frauen) aufgezeigt.   
Sonja Katrina Brauner ist Sozialpädagogin, Psychotraumatologin und Psychotherapeutin.  
 

 „LOVING DAY“, 11. Juni 2019, 18.00 – 21.00, FRAUENHETZ  

Die Veranstaltung LOVING DAY 2019 - „Tag der interkulturellen Familien“ war Teil unserer 
antirassistischen Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit - ein Beitrag zur Sensibilisierung 
gegenüber Vorurteilen und Ausgrenzung.  

Zum Anlass: Am 12. Juni 1967 wurde das Verbot von Ehen zwischen Weißen und 
Schwarzen durch den Obersten Gerichtshof in den USA aufgehoben: ein Meilenstein in der 
Geschichte der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung. Seit 2015 wird der LOVING DAY 
von FIBEL in Kooperation mit anderen Initiativen für binationale und bikulturelle Paare in 
Österreich und anderen Staaten der EU jedes Jahr gefeiert.  

Themenschwerpunkt war die Konfrontation bikultureller Paare mit Rassismus und Aus-
grenzung im Kreis der eigenen Familie und Verwandtschaft. Das Wissen und die Erfahrun-
gen von Expertinnen, die sich mit diesem Thema als Beraterinnen bikultureller Paare und 
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als Autorinnen zielgruppenspezifischer Publikationen auseinandergesetzt haben, wurden 
mit Ausschnitten bekannter Filme in Beziehung gesetzt: Die (ursprünglich) rassistische und 
xenophobe Haltung der Eltern den „fremden“ bzw. schwarzen Verlobten und Ehepartnern 
ihrer erwachsenen Kinder gegenüber sind der Fokus der populären Filme „Rat mal wer 
zum Essen kommt?“ (USA 1967) und „Monsieur Claude und seine Töchter“ (Frankreich 
2014):  

 

„Was tun gegen Rassismus und Ausgrenzung in der eigenen Familie?“  

Podiumsdiskussion entlang von filmischen Inputs aus „Rat mal wer zum Essen 
kommt“ (USA 1967) und „Monsieur Claude und seine Töchter“ (Frankreich 2014)  

Teilnehmerinnen am Podium: Mag. ª Gertrud Schmutzer, Beate Neunteufel-Zechner und 
Dr. in Karin Schreiner 

Zum Inhalt: 
Was in den 60iger Jahren des 20. Jahrhunderts als „Skandal“ galt, sorgt auch nach der 
Jahrtausendwende in Österreich für Aufruhr in manchen Familien: die Verlobung und 
Heirat mit Partnerinnen und Partnern „unerwünschter“ Herkunft, Hautfarbe oder Religi-
on. Daran ließen sowohl die Befunde der Expertinnen am Podium als auch die Erfah-
rungen der Besucherinnen und Besucher im Publikum wenig Zweifel. Angeregt von fil-
mischen Inputs aus „Rat mal wer zum Essen kommt?“ (USA 1967) und  „Monsieur 
Claude und seine Töchter“ (Frankreich 2014) thematisierte die Diskussion verschiedene 
Aspekte der Problematik: der „Schock“ der Eltern beim ersten gemeinsamen Besuch 
des Paares, der Loyalitätskonflikt ihrer Töchter oder Söhne, die sich unter Druck gesetzt 
sehen, zwischen einer guten Beziehung zu ihnen und ihren geliebten PartnerInnen zu 
wählen, die Reaktionen des sozialen Umfeldes (Freundeskreis), mögliche (und ev. posi-
tive) Veränderungen in der Haltung der Eltern bzw. Schwiegereltern infolge der Geburt 
ihrer Enkelkinder und schließlich die Frage, wie die Einbindung der ursprünglich von den 
Eltern nicht gewollten „fremden“ Partnerinnen und Partner in die die Familiengemein-
schaft letztendlich doch gelingen kann. 
Zu den Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion: 
Mag. ª Gertrud Schmutzer ist Beraterin bei FIBEL und Ko-Autorin der Studie „Familienleben im 
Ausnahmezustand“ (FIBEL, 2001) 
Beate Neunteufel-Zechner ist Vorstandsmitglied von Ehe ohne Grenzen  
Dr. in Karin Schreiner ist interkulturelle Trainerin (Intercultural Know How) und Autorin mehrerer 
Publikationen zum Thema interkulturelle Beziehungen. 
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5. Vernetzung und Kooperation 

Networking und die Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen, anderen Beratungsein-
richtungen und Initiativen in den Bereichen Integration bzw. Inklusion und Diversität, Psy-
chosoziales, Gesundheit und Bildung ergänzen und unterstützen die Beratungs- Informa-
tions- und Bildungsarbeit der FIBEL. Unser Hauptaugenmerk gilt dabei der Situation von 
Frauen und Familien der Zielgruppe. Die Vernetzungs- und Kooperationsaktivitäten der 
FIBEL, die nicht mit konkreten Beratungsfällen in Zusammenhang standen, waren im Jahr 
2019 auf folgendes orientiert: 

• die Aktualisierung und Erweiterung unseres Wissensstands zu allen Fragen, die für 
Ratsuchende der Zielgruppe relevant sind; Gelegenheit dazu gaben die Austausch- 
und Vernetzungstreffen sowie andere Formen der Kooperation mit Behörden und 
MitarbeiterInnen anderer Beratungseinrichtungen. 

• die Vermittlung von Erfahrungen und Wissen zu den Lebensverhältnissen und den 
speziellen Problemlagen von Menschen in bikulturellen Beziehungen und Familien; 
bei Behörden und Beratungseinrichtungen unterschiedlicher Bereiche waren diese 
Erfahrungs- und Wissensressourcen der FIBEL sehr gefragt.  

• die Sensibilisierung gegenüber verschiedenen Formen von Rassismus und Diskri-
minierung sowie die Förderung interkultureller Kompetenzen im Umgang mit Diver-
sität: Sie war Ziel unserer Bildungsarbeit für KooperationspartnerInnen. 

• die Artikulation und Vertretung der Anliegen und Rechte von Angehörigen bikulturel-
ler und binationaler Ehen, Lebensgemeinschaften und Familien sowie anderer Per-
sonen mit interkulturellen biografischen Bezügen: Bei Informations- und Austausch-
treffen mit leitenden JuristInnen bzw. BeamtInnen von Behörden wurden aktuelle 
zielgruppenrelevante Themen angesprochen und diskutiert. 
 

Kernbereiche unserer Vernetzungs- und Kooperationsaktivitäten 2019 waren folgende:  
 

5.1. Binationales Paar- und Familienleben: Rechtliches 

Binationale Eheschließungen und Partnerschaftseintragungen  

Seit 1.1.2019 ist es auch (binationalen) Hetero-Paaren rechtlich gestattet, ihre Lebensge-
meinschaften bzw. Partnerschaften bei einem Standesamt eintragen zu lassen. Diese neue 
Rechtssituation warf bei Paaren der Zielgruppe viele Fragen auf: Was bedeutet das auf-
enthaltsrechtlich für PartnerInnen aus Drittstaaten?  
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Besonders schwierig ist die Lage für gleichgeschlechtliche Paare, von denen ein Teil noch 
in einem Drittstaat (mit Visa-Plicht für Reisen in die EU/EWR) lebt, in dem Partnerschafts-
eintragungen oder Heiraten für Homosexuelle nicht vorgesehen sind: Denn im Allgemeinen 
liegt die Visa-Erteilung im Ermessen der österreichischen Auslandsvertretungsbehörden 
(Botschaften). Dadurch ist das Recht dieser Paare auf die Eintragung ihrer Partnerschaft 
oder auf Heirat – und infolgedessen auf Familienzusammenführung - nicht gesichert.  
 
Für so manche binationale Paare gleichen Verfahren zur Eheschließung oder Partner-
schaftseintragung einer Odyssee ohne Ende: Bspw. ist für Verlobte in Asylverfahren die 
Beschaffung und Beglaubigung von Dokumenten aus ihrem Herkunftsstaat nur in Ausnah-
mefällen möglich. Was also tun? 
 
Diese und andere wesentliche Fragen in Zusammenhang mit binationalen Eheschließun-
gen und Partnerschaftseintragungen hat FIBEL mit KooperationspartnerInnen einiger Bera-
tungseinrichtungen und Interessensgemeinschaften diskutiert: Ergebnis waren Antworten 
bzw. Lösungsvorschläge, die sich auf fundierte rechtliche Expertisen stützen. Erarbeitet 
haben wir sie im Rahmen eines Austausch- und Vernetzungstreffens mit folgenden Bera-
tungsstellen und Organisationen: 

• Ehe ohne Grenzen 
• CARITAS – Rechtsberatung 
• Rechtskomitee LAMBDA 
• QUEERBASE. 

 

Familienzusammenführung – Aufenthaltsrecht  

Verfahren zur Familienzusammenführung und andere aufenthaltsrechtliche Fragen zählen 
zu den Themenschwerpunkten in der Beratung. Die überaus restriktiven Überprüfungen 
der Voraussetzungen für die Erteilung von Aufenthaltstitel für Familienangehörige und die 
in der Folge unabsehbar lange Dauer der Verfahren bereiten Ratsuchenden besonderes 
Kopfzerbrechen. Denn daraus können sich für binationale Paare und Familien problemati-
sche Situationen ergeben:  

• Die Erteilung der Aufenthaltskarte im Inland abzuwarten, scheitert nach österreichi-
scher Rechtslage in den meisten Fällen an den befristeten Einreisetiteln (Visa). Bei 
Schwangerschaften oder Betreuungspflichten für Kinder, die in Österreich leben, ist 
die drohende Rückkehrpflicht mit besonderen Ängsten und Belastungen für die 
Familien verbunden.  

• Die lange Verfahrensdauer bringt auch Familienangehörige, die ihre Aufenthaltstitel 
nach Europäischem Recht beantragen, in schwierige Lebenslagen: Ohne AMS-
Bestätigung haben sie in dieser Wartezeit keinen Zugang zur Erwerbsarbeit und 
können infolgedessen nichts zum Familienhaushaltsbudget beitragen. Bei dringen-
den Reisen ins Ausland bzw. Herkunftsland stellt sich die Frage, wie ihre Wieder-
einreise nach Österreich gesichert werden kann. 

• Für Familienangehörige in Asylverfahren und ihre österreichischen PartnerInnen 
gestalten sich Verfahren zur Familienzusammenführung nach nationaler Rechtsla-
ge besonders hürdenreich. Denn der Erstantrag ist an der Auslandsvertretungsbe-
hörde (die österreichische Botschaft im Herkunftsland oder einem anderen Dritt-
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staat in der Region) zu stellen. Ein negativer Ausgang des Asylverfahrens in letzter 
Instanz erschwert das Vorhaben zusätzlich.  

• Wie bereits im Kap. 2 Beratung dargelegt, werden Nachweise (v.a. des Unterhalts 
und der Unterkunft) nicht nur bis ins kleinste Detail überprüft: Auch bei eindeutig 
nachvollziehbarer Beweislage eines Freizügigkeitssachverhalts (vorübergehende 
Niederlassung in einem anderen EU-Staat), eines gesicherten Lebensunterhalts 
und einer „ortsüblichen“ Unterkunft wird nicht immer zugunsten der AntragstellerIn-
nen entschieden. Die restriktive Rechtslage in Verbindung mit der aktuellen Behör-
denpraxis ist v.a. für einkommensschwache Paare und Familien außerordentlich 
belastend. 

 
Diesen u.a. Fragen in Zusammenhang mit Verfahren zur Familienzusammenführung haben 
wir uns im Rahmen von Vernetzungs- und Austauschtreffen oder anderen Formen des 
Networkings mit folgenden KooperationspartnerInnen gewidmet: 

• Ehe ohne Grenzen 
• Caritas Rechtsberatung 
• Diakonie – Flüchtlingsdienst. 

 
Erfahrungen aus der behördlichen Praxis sowie fremdenrechtlich tragfähige Argumentati-
onshilfen bzw. Lösungsvorschläge wurden mit juristischer Unterstützung zu folgenden 
Themen und Fragen diskutiert: 

• Stellenwert und Bedeutung des Art. 8 EMRK (Menschenrechtskonvention: Recht 
auf Familienleben) bei der Beurteilung von Erstantragsverfahren auf Familienzu-
sammenführung 

• Maßnahmen bei unzumutbar langer Verfahrensdauer 
• Zulassung der Inlandsantragstellung: Begründung und Argumentation 
• Nachweis des Unterhalts: die Frage der Berechtigung der verfahrensführenden Be-

hörde, ihn auch nach Unionsrecht anzufordern; Richtlinien für soziale Transferleis-
tungen (z.B. Ausgleichszulage) 

• Richtlinien bez. Nachweise einer „ortsüblichen“ Unterkunft. 
 

Die Austauschtreffen der MA 35 haben uns Gelegenheit geboten, fremden- und staats-
bürgerschaftsrechtlich relevante Fragen, die in der Beratungsarbeit wiederholt „aufgepoppt“ 
sind, direkt mit den JuristInnen der verfahrensführenden Wiener Behörde zu besprechen 
und zu klären. Sie betrafen im Wesentlichen 

• die Voraussetzungen für einen positiven Ausgang von Verfahren zur Familienzu-
sammenführung (u.a. Nachweise des Unterhalts, der Krankenversicherung) 

• den fremdenrechtlichen Status von „eingetragenen PartnerInnen“ (von österreichi-
schen oder in Österreich niedergelassenen Angehörigen anderer EU-Staaten) 

• die Kriterien, nach denen Zusatzanträge auf Zulassung der Inlandsantragstellung (§ 
21) positiv beschieden werden 

• Nachweise zur Feststellung eines Freizügigkeitssachverhalts bei Verfahren zur Fa-
milienzusammenführung nach EU-Recht 

• den Zugang zum Arbeitsmarkt für Familienangehörige bei laufenden Verfahren zur 
Familienzusammenführung nach EU-Recht 
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• Voraussetzungen für die Sicherung von Aufenthaltstiteln bei längeren Auslandsauf-
enthalten (Daueraufenthalt) 

• die Hintergründe/Ursachen für die lange Verfahrensdauer. 
 
In Zusammenhang mit der Teilnahme an den Austauschtreffen bei der MA35 waren fol-
gende Aufgaben zu leisten: 

• die Auswahl von allgemeinen oder (anonymisierten) fallbezogenen Fragen, die im 
Interesse der Ratsuchenden zu klären waren 

• das Übermitteln der Fragen an die MA35  
• die Rückmeldung von fallbezogenen Informationen an die betreffenden KlientInnen 

(siehe Kap. 2 Beratung). 
 

Familien- und Sozialrechtliches 

Für binationale Paare und Familien stellen sich familien- und sozialrechtliche Fragen 
mitunter ganz anders und weitaus komplexer als in anderen Fällen. Das bedingt nicht 
zuletzt ihre höhere private oder berufliche Mobilität, ihr transnationales Pendeln und ihre 
spezielle Ausgangslage im Fall einer Trennung oder Scheidung:  
 
Die Rückkehr eines Elternteils ins Herkunftsland oder seine/ihre Migration in einen an-
deren Staat macht es notwendig, für die Obsorge, Besuche sowie Unterhaltszahlungen 
neue Regelungen zu vereinbaren. Damit sind nicht selten Konflikte und Ängste in Zu-
sammenhang mit einer Kindesentführung verbunden.  
 
Zusätzlich ist der Bedarf an familienrechtlicher – u. v. allem scheidungsrechtlicher - Bera-
tung aber auch auf die fremdenrechtlichen Rahmenbedingungen binationaler Paare zu-
rückzuführen. Denn für die Mehrheit von ihnen bedingt das ständige Zusammenleben in 
Österreich eine Heirat oder Partnerschaftseintragung. Der Druck, sich rasch für diesen 
Schritt zu entscheiden, löst vor allem bei Frauen Ängste und Unsicherheit aus: Was pas-
siert, wenn es „schiefgeht“? Ist mit dem Verlust der Wohnung oder mit Unterhaltsverpflich-
tungen dem Ex-Partner gegenüber zu rechnen? Hat er Anspruch auf das Eigentum? 
 
Wie im Kap. 2 Beratung erläutert, sind Leistungsanspräche in Bezug auf die Gesundheits-
versorgung sowie Transferzahlungen für Angehörige binationaler Familien nicht immer ein-
fach zu klären. Dies betrifft die Anerkennung der Nachweise von Schwangerschaftsunter-
suchungen im Herkunftsland als Voraussetzung für die Ausstellung eines Mutter-Kind-
Passes ebenso wie die Frage, wo das Kinderbetreuungsgeld beantragt werden muss, 
wenn der einkommensbeziehende Kindesvater in einem anderen EU-Staat lebt und arbei-
tet.  
Uns war es ein wichtiges Anliegen, dieses spezielle Wissen und unsere Erfahrungen in 
diesem Bereich mit anderen auszutauschen und sich mit familienrechtlich relevanten Ein-
richtungen zu vernetzen. Dazu zählten folgende KooperationspartnerInnen: 
 

• MA11 – Paar- und Familienberatungsstelle  
• AUFLEBEN - Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese Wien 
• ÖIF – Österr. Integrationsfonds 
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• Ehe ohne Grenzen. 
 

5.2. Beratungsschwerpunkt Frauen 

FIBEL wird zum überwiegenden Teil von Frauen in Anspruch genommen, wie die 
jährlichen Statistiken belegen (siehe u.a. Kap. 2). Sie wenden sich mit einer großen 
Bandbreite an Fragen und Problemstellungen an uns: Die Belastungen alleinerziehender 
Mütter bekommen vor allem auch Migrantinnen nach einer Trennung oder Scheidung zu 
spüren. Denn neben den Erziehungs-, Betreuungs- und Haushaltsaufgaben haben sie 
zugleich eine Vielfalt an Erfordernissen in Angriff zu nehmen: Deutsch- und 
Qualifizierungskurse, die Sicherung der Existenzmittel, die berufliche Integration u.v.m. In 
der Folge fühlen sie sich bei der Kinderbetreuung überfordert. Die eigene oder eine 
Erkrankung der Kinder versetzt sie in Panik, wenn sie nicht mit der Unterstützung durch 
den Kindesvater, Verwandte oder andere Vertrauenspersonen rechnen können.  

Frauen in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen oder nach einer Trennung und 
Scheidung sind besonders gefährdet, unterschiedlichen Formen der Gewalt (der Partner 
oder Ex-Partner) wie Cyber-Mobbing und Psychoterror ausgesetzt zu sein.  

Um Frauen der Zielgruppe in schwierigen Lebenslagen kompetent zu beraten und ihre 
besonderen Ausgangsbedingungen auch anderen Beratungseinrichtungen zu vermitteln, 
haben wir uns mit folgenden KooperationspartnerInnen vernetzt und ausgetauscht: 

• AÖF - Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser: Der Informations- und 
Erfahrungsaustausch betraf Workshop-Angebote zum Schutz vor Cyber-Mobbing 
und Psychoterror per Smartphone.  

• MA11 – Paar- und Familienberatungsstellen: Betreuungsleistungen im 
Krankheitsfall und Freizeitangebote für einkommensschwache Alleinerzieherinnen 
waren das Thema eines Kooperationsgesprächs. 

• Wiener Sozialdienste – Förderung & Begleitung, Institut für Paar- und 
Familientherapie: Ein Fokus des Austausches galt den alltäglichen sozialen und 
familiären Herausforderungen von Frauen mit Migrationsgeschichte. 

• Ehe-, Familien- und Lebensberatung Erzdiözese Wien: Gewaltprävention und 
Gewaltschutz für Frauen in familiären Konfliktlagen und Krisen wurde bei einem 
Austausch thematisiert. 

5.3. Bikulturelle Familien – interkulturelle Erziehung 

Vieles, was in der eigenen Herkunftsfamilie erlernt wurde und von daher selbstverständ-
lich erscheint, ist in einer bikulturellen Familienkonstellation „diskussionswürdig“ und zu 
hinterfragen. Ein faires und gut reflektiertes Aushandeln unterschiedlicher Lebenskon-
zepte und Wertvorstellungen ist die Voraussetzung für ein gutes und liebevolles Mitei-
nander. Wie es von Beratenden gefördert werden kann und worauf es dabei ankommt, 
war die Frage, die im Mittelpunkt unserer Gespräche mit einer Kooperationspartnerin 
folgender Einrichtung stand:  
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Wiener Sozialdienste – Förderung & Begleitung, Institut für Paar- und Familientherapie; 
diskutiert wurden Machtdynamiken von Vätern oder Müttern zur Durchsetzung der eige-
nen Wertvorstellungen und Erziehungsideale sowie die Frage, wie sie im Rahmen der 
Erziehungsberatung für bikulturelle Eltern bewusstgemacht und letztlich gestoppt wer-
den können. Weitere Themen bezogen sich auf interkulturelle Aspekte der Familienbe-
ratung und der sozialen Arbeit im Allgemeinen. Anlass dieses Austausches war ein 
Fortbildungs-Workshop für Beratende der MA11 zum Thema „Interkulturelle Familien“.  
 
Selbständig tätige Expertinnen zielgruppenrelevanter Bereiche (Psychologie, Lebens- 
und Sozialberatung) profitierten von unserem Networking und unseren Erfahrungen in 
der Beratung bikultureller Eltern. Ihre Fragen bezogen sich auf folgendes: 

• Beratungsangebote der FIBEL für bikulturelle Paare/Eltern 
• Mehrsprachigkeit in der Familie: Erfahrungen aus der Beratung 
• Der Umgang mit Diversität im Familienalltag. 

 

5.4. Integration, Orientierungshilfe und Diversität 

MA17: CORE – Integration im Zentrum - Exkursion und Austausch bei FBEL 
Der Trainingslehrgang „Peer-MentorInnen für jugendliche Geflüchtete“ bot den Teilneh-
menden die Möglichkeit, die eigenen Potentiale zu erkennen und frühzeitig herauszufinden, 
wo es sich für sie – den eigenen individuellen Dispositionen entsprechend - beruflich und 
sozial am besten „andocken lässt. Gefragt war die Motivation, sich auf Neues einzulassen 
und die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren – mit dem „Nebeneffekt“ der Befähi-
gung, sich in der Aufnahmegesellschaft besser zurecht zu finden.  
Vom Leitenden des Projekts CORE wurden wir gebeten, einige Peers bei FIBEL zu emp-
fangen und ihnen unsere Beratungseinrichtung und unsere Arbeit vorzustellen. Wir sind 
diesem Wunsch gerne nachgekommen. Die kleine Gruppe von Teilnehmenden, die uns im 
Rahmen einer Exkursion besucht hat, wurde über die Beratungs- und Bildungsarbeit für 
binationale und bikulturelle Paare und Familien ausführlich informiert. Zur Überraschung 
der FIBEL-„Gastgeberin“ konnte sie sich mit den Jugendlichen, die erst vor wenigen Jahren 
aus Kriegsgebieten geflüchtet waren (Irak, Afghanistan und Syrien), auf Deutsch nahezu 
perfekt verständigen. In Bezug auf ihre Ausbildungs- und Berufsperspektiven waren sie 
hochmotiviert – insbesondere die beiden jungen Frauen. Mit Wissensinputs zu berufsorien-
tierten Bildungs- und Qualifizierungsangebote in sozialen und anderen Bereichen war FI-
BEL bemüht, die Exkursionsteilnehmenden in ihrer Orientierungsfindung zu unterstützen. 
Nach Abschluss des Trainingslehrgangs wurden sie und alle anderen AbsolventInnen mit 
Peer-Zertifikaten belohnt. 
 
IOM Österreich – EMN Europäisches Migrationsnetzwerk: Der Informationsbedarf von Be-
ratungseinrichtungen im Bereich Migration und Asyl wurde anhand eines Online-
Fragebogens erhoben. FIBEL hat sich an der der Umfrage beteiligt. 
 
DolmetscherInnen/Übersetzerinnen (freiberuflich) für die Beratung von Migrantinnen und 
Migranten: Austausch- und Vernetzungsgespräche betrafen  

• herkunftssprachliche Beratungsangebote für Frauen aus China 
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• Translationsleistungen in Farsi/Dari und Paschtu.  
Verein Sprungbrett: Weiterbildungsangebote zu Familien- und Geschlechterbeziehungen in 
Gesellschaften arabischer Länder waren Thema einer Anfrage. FIBEL verwies auf die Vor-
trags- und Workshopreihen von CEURABICS (www.ceurabics.com). sowie auf künftige 
Kooperationsveranstaltungen der FIBEL mit den Referentinnen dieser Bildungsinstitution. 
 

5.5. Antidiskriminierungsrecht und Gleichbehandlung  

Die Mitgliedschaft beim Klagsverband Wien (www.klagsverband.at) sichert FIBEL die 
ständige Aktualisierung und Erweiterung unseres Informationsstands zu allen Fragen im 
Bereich Antidiskriminierungsrecht und Gleichbehandlung. Daher ist es uns möglich, Kli-
entInnen und ihre Angehörigen, die von Diskriminierung betroffen sind, kompetent zu 
beraten und sie in Zusammenarbeit mit dem Klagsverband bei rechtlichen Schritten ge-
gen Diskriminierungs- und Ungleichbehandlungspraktiken zu unterstützen. Im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit dem Klagsverband befassten wir uns mit folgenden Themen: 

• Die digitale Vernetzung der Mitglieder des Klagsverbands mit dem Ziel, den Aus-
tausch zu antidiskriminierungsrechtlichen Fragen sowie aktuellen Expertisen und 
Gerichtsurteilen in diesem Bereich zu gewährleisten 

• Die Rechtslage für junge Lehrstellenbewerber in Asylverfahren und ihr Aus-
schluss (aus dem Arbeitsmarkt) aus antidiskriminierungsrechtlicher Perspektive. 
 

5.6. Wissenschaft und Bildung 

Für Studierende, Forschende und Bildungseinrichtungen, die sich mit verschiedenen As-
pekten des Lebens in binationalen und interkulturellen Beziehungen auseinandersetzten, 
waren die Mitarbeiterinnen des FIBEL-Teams kompetente Ansprechpartnerinnen. Folgen-
de Aufgaben waren mit diesen Kooperationen verbunden:  

• Hilfe bei der Themenwahl (Eingrenzung des Themas auf bislang weniger beachtete, 
aber wichtige Aspekte) 

• Expertinnen-Interviews 
• Literaturempfehlungen  
• Infos zu statistischen Daten (Statistiken zu binationalen Eheschließungen und zur 

Beratung bei FIBEL) 
• Empfehlungen von themenrelevanten Veranstaltungen der FIBEL 
• Empfehlungen von Bildungseinrichtungen, die Kontakte zu gegenstandsrelevanten 

Zielgruppen vermitteln konnten.  
 

Wissenschaft  

Kooperationsanfragen erreichten uns von Forschenden und Studierenden folgender Uni-
versitäten:  

• Institut für Soziologie der Universität Wien: Das Haager Übereinkommen über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung war Fokus des Aus-
tausches mit einer Soziologin des Instituts. Übermittelt wurden Informationen zu 

http://www.ceurabics.com/
http://www.klagsverband.at/
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einem Fachvortrag der FIBEL sowie verschiedene Publikationen zum Thema 
grenzüberschreitende Kindesentführung (u.a. eine Broschüre zur Internationalen 
Familienmediation)  

• Graduiertenkolleg „Religiöse Differenzen gestalten“, Institut für Evangelische 
Theologie der Universität Osnabrück (D): Für ein Forschungsprojekt bzw. For-
schungspraktikum zur interreligiösen Kindererziehung in christlich-muslimischen 
Familien vermittelte FIBEL der Theologin Kontakte zu zielgruppenrelevanten 
konfessionellen Institutionen. 
 

Bildung:  

• VHS Wiener Urania: Bildungsangebote zum Thema geschlechtersensible (inter-
kulturelle) Erziehung wurden nachgefragt. FIBEL verwies auf Kooperationsver-
anstaltungen mit POIKA sowie die laufenden Projekte dieses Vereins im Bereich 
geschlechtersensible Mädchen- und Bubenarbeit - www.poika.at.  
 

5.7. Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem ENB 

Die Interessensvertretung binationaler Paare und Familien auf EU-Ebene 

ENB (Europäisches Netzwerk binationaler/bikultureller Partnerschaften und Familien) ist 
eine internationale Dachorganisation, die Interessensvertretungen binationaler/bikultureller 
Partnerschaften und Familien aus verschiedenen EU/EWR-Staaten vereinigt. Seit 1995 ist 
FIBEL Mitglied dieses Netzwerks und engagiert sich infolgedessen für binationale Paare 
und Familien in Österreich auch auf europäischer Ebene. Zu den damit verbundenen Auf-
gaben zählte folgendes: 
 
Bericht der FIBEL zur Rechtslage für binationale Paare und Familien in Österreich: 
Der Plan des ENB, Abgeordneten zielgruppenrelevanter Ausschüsse des EU-Parlaments 
eine gemeinsame Stellungnahme zur rechtlichen Situation binationaler Paare und Familien 
in der EU/EWR zu übermitteln, veranlasste uns, den FIBEL-Report „Binationale/globale 
Paare und Familien in Österreich 2019“ zu verfassen. Erhoben wurden die rechtlichen und 
von Standesämtern geforderten Bedingungen, binationalen Paaren die Heirat oder die Ein-
tragung der Partnerschaft zu gewähren sowie die Voraussetzungen für eine Familienzu-
sammenführung nach nationalem und europäischem Recht. Auf Basis dieses sowie der 
Berichte anderer ENB-Mitglieder soll die gemeinsame Stellungnahme von europarechtlich 
kompetenter Seite erarbeitet und veröffentlicht werden. In Zusammenhang mit diesem 
Vorhaben hat sich FIBEL mit dem Verband Binationaler Familien und Partnerschaften 
(Deutschland), AMOUREUX AU BAN PUBLIC (Frankreich) u.a. Vereinigungen des ENB zu 
folgenden Agenden ausgetauscht: 

• Planung einer Europäischen Fachkonferenz zur Lage binationaler und bikultureller 
Paare und Familien vor dem Hintergrund rechtspopulistischer Migrationspolitik  

• Kontakte zu EU-Abgeordneten im Bereich Familienpolitik und Menschenrechte: Auf 
Anfrage einer Initiatorin der gemeinsamen ENB-Stellungnahme wurden ihr von FI-

http://www.poika.at/
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BEL Hinweise zu den zielgruppenrelevanten Ausschüssen im EU-Parlament über-
mittelt. 

• Zusammenarbeit und digitale Vernetzung der ENB-Mitgliedsorganisationen. 
 

ENB-Jahreskonferenzen 2020 in Zürich (CH) - Planung und Vorbereitung: 
Von der Interessensgemeinschaft BINATIONAL (Schweiz) wird die ENB-Jahreskonferenz 
organisiert. Sie ist der „zweiten Generation“, den erwachsenen Kindern aus binationa-
len/bikulturellen Familien gewidmet. Mit Literaturempfehlungen zur Identitätsentwicklung 
sowie zur Lebens- und Bildungssituation erwachsener Kinder aus bikulturellen Familien hat 
FIBEL zur inhaltlichen Vorbereitung der Tagung beigetragen. 
 
Kooperationen zu kulturellen Projekten: „DRAW MY LOVING DAY“: Durch Vermittlung 
von FIBEL wurde der wunderbare Trailer zur Geschichte des LOVING DAY sowie zur ge-
genwärtigen Lage binationaler Paare (in Frankreich) der Jury des Shortfilm-Festivals HU-
MAN RIGHTS (Juni 2019) präsentiert. Produziert wurde dieser Beitrag von Cartoon-Film-
KünstlerInnen des ABP – AMOUREUX AU BAN PUBLIC. 
 

5.8. Die Bildungsarbeit der FIBEL für Kooperationspartner 

Vorträge 

„Bikulturelle Paarwelten. Zwischen Balance und Ungleichgewicht in binationalen 
Beziehungen“, 4.5.2019; Referentin: Mag.ᵃ Stanislava Schraufek Merdinger 
Beziehungsdynamiken binationaler Paare standen im Fokus dieses Vortrags, der im Rah-
men des Internationalen Kongresses „Psyche Macht Dynamik“ präsentiert wurde. Aus-
gangspunkt war die Beziehungsgestaltung von Paaren mit unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen und ungleichen Bedingungen in Bezug auf die soziale Verankerung, die öko-
nomischen Ressourcen u.v.m. 
 
„Medienhaushalte interkultureller Paare im Kontext ihrer Medienbiografien“, 
16.12.2019; Vortragende: Mag.ᵃ Gertrud Schmutzer 
Paarinteraktionen in Bezug auf die Mediennutzung im gemeinsamen Haushalt und ihre 
(geteilten) medienbiografischen Erinnerungen waren Thema der Präsentation dieses For-
schungsprojekts (Dissertation). Der Vortrag war ein Modul der interdisziplinären Lehrver-
anstaltungsreihe „Aktuelle gesellschaftliche Themen und sozialwissenschaftliche Fragestel-
lungen“ für Bachelor-Studierende der Kultur- und Sozialanthropologie, der Politikwissen-
schaft u.a. Institute der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Die Präsen-
tation bot die Gelegenheit, den Studierenden die FIBEL vorzustellen und ihnen Einblick in 
die Arbeit für binationale/bikulturelle Paare zu geben. 
 

Fortbildungs-Workshops  

Gleichstellung-/Diversity-Management der ÖBB: Von der Abteilung für Gleichstellung-
/Diversity-Management der ÖBB wurde FIBEL mit der Leitung und Moderation von zwei 
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Kooperations-Workshops für MitarbeiterInnen der ÖBB beauftragt. Ziel der Fortbildungs-
reihe zum Umgang mit Diversität war die Förderung interkultureller Kompetenzen und in 
der Folge die Verbesserung der Zusammenarbeit in den jeweiligen Teams der Teilneh-
menden.  
 
24.9.2019: „Zusammenarbeit im interkulturellen Team“, 1. Modul der Fortbildungsreihe zum 
Umgang mit Diversität 
Das Kommunizieren in einem mehrsprachigen Arbeitsteam war das Schwerpunktthema 
dieses Workshops. Auf Wissensinputs der FIBEL zur Bedeutung der Sprache als Teil der 
Identität und Zugehörigkeit folgten Reflexionsrunden, in denen die Teilnehmenden ihre 
eigenen Erfahrungen zum Thema austauschten. Ergänzt wurde das Workshop-Programm 
durch spielerisch gestaltete Übungen, die die Erarbeitung von Ideen zur Entwicklung einer 
soliden gemeinsamen Verständigungsbasis im Team unterstützten. 
 
28.11.2019: „Perspektivenwechsel und Umgang mit interkulturellen Konflikten am Arbeits-
platz: Schlüpf in die Schuhe des/der Anderen“, 2. Modul der Fortbildungsreihe zum Um-
gang mit Diversität 
Konfliktverhalten und „Konfliktmanagement“ in interkulturellen Teams waren der Fokus der 
Workshop-Runde. Wissensinputs der FIBEL gab es zur Frage nach den Manifestationen 
von „Kultur“ und interkultureller Diversität. Weitere Inputs der beiden Workshop-Leiterinnen 
betrafen die Frage, wie sich Konflikte bemerkbar machen, was sie im positiven wie negati-
ven Sinn bewirken können und wodurch sie im Zusammenhang mit interkulturellen Diffe-
renzen entstehen. Das „Schicksalslotto“, das den Teilnehmenden die Gelegenheit gab, in 
die Rolle von Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen existenziel-
len Bedingungen zu schlüpfen, vermittelte ihnen schließlich einen Eindruck davon, was es 
bedeuten könnte, ein Verhalten oder ein Ereignis aus einer anderen als der (bisherigen) 
eigenen Perspektive wahrzunehmen. 
 
Zu den Teilnehmenden: Die beiden Kooperations-Workshops wurden mehrheitlich von 
weiblichen ÖBB-Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen besucht. Rund die Hälfte 
der Teilnehmenden ist aus beruflichen Gründen nach Österreich zugewandert und stammt 
aus Ungarn, der Türkei u.a. Herkunftsstaaten. Die meisten Teilnehmenden hatten selbst 
interkulturelle Erfahrungen – entweder infolge der eigenen Migrationsgeschichte oder 
durch familiäre wie berufliche Beziehungen.  
Zur Gestaltung der Kooperations-Workshop-Reihe: Dem Wunsch der Teilnehmenden ent-
sprechend wurden die Fortbildungs-Workshops so durchgängig wie möglich interaktiv ge-
staltet. Damit war gesichert, sie in die Auseinandersetzung zu verschiedenen Fragen aktiv 
einzubeziehen. Interaktive Gestaltungselemente waren die Diskussions- und Reflexions-
runden zwischen den Input-Blöcken sowie verschiedene Rollenspiele. Infolge der interakti-
ven Gestaltung der Workshops ist es uns gelungen, auf die individuellen thematischen Be-
zugspunkte bzw. den Informationsbedarf der Teilnehmenden gezielt einzugehen.  
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Fortbildungs-Workshops in Planung 

Wiener Rotes Kreuz, Projektleitung IWORA – Integrationswohnraum: Auf Anfrage von 
IWORA wurde von FIBEL ein Konzept für eine Reihe von Integrationsworkshops zum 
Thema „Bildung und Beruf“ erstellt. Zielgruppe sind Frauen mit Fluchterfahrung. 
 
Asylkoordination Österreich: „Kultursensible Beratung“ ist das Thema eines ganztätigen 
Fortbildungs-Workshops für Beratende in den Bereichen Migration/Asyl und soziale Arbeit, 
der von FIBEL konzeptualisiert wurde. Ziele sind die Förderung interkultureller Kompeten-
zen und die Befähigung, kritischen Momenten im interkulturellen Beratungssetting mit mehr 
Sensibilität und Ambiguitätstoleranz zu begegnen. 
 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

Schwerpunkte unserer Öffentlichkeitsarbeit sind  
• die zielgruppenorientierte Information zum Beratungs- und Veranstaltungsangebot 

der FIBEL 
• die Thematisierung und Auseinandersetzung mit den rechtlichen und psychosozia-

len Ausgangsbedingungen bikultureller und binationaler Partnerschaften und Fami-
lien sowie anderer Menschen mit interkulturellen biografischen Bezügen: Damit wol-
len wir zu mehr Verständnis und Empathie für die Lebensrealitäten unserer 
Zielgruppe beitrage. 

• die Sensibilisierung der Öffentlichkeit gegenüber Diskriminierung und Ungleichbe-
handlung von Menschen der Zielgruppe. 
 

2019 umfasste die Öffentlichkeitsarbeit der FIBEL folgende Aufgaben: 
• Informations- und Bildungsarbeit für Ratsuchende, KooperationspartnerInnen und 

MultiplikatorInnen  
• Expertinnen-Interviews, fachliche Beratung, Recherche-Hilfen und Information für 

Studierende und wissenschaftlich Tätige, die sich mit zielgruppenrelevanten The-
men auseinandersetzen 

•  Die Übermittlung von Publikationen und Infomaterial der FIBEL an Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen (Institute, Archive). 

• FIBEL-Info-Stand bei einem Kultur-Event 
• Medienarbeit: Interviews, Unterstützung bei Recherchen und Informationsübermitt-

lung zu zielgruppenrelevanten Beiträgen 
• Publikationstätigkeit: Gestaltung, Herstellung und Vertrieb von Informationsmaterial 

(Veranstaltungsprogramme, Publikationen, FIBEL-Folder) per E-Mail und per Post  
• FIBEL-Homepage: Betreuung und Aktualisierung  
• FIBEL auf FACEBOOK.: Gestaltung, Betreuung, Aktualisierung. 
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Zum Adressenten-Kreis der FIBEL-Öffentlichkeitsarbeit zählten  

• Ratsuchende  
• Behörden, Institutionen und Beratungseinrichtungen im Bereich Migration/Diversität, 

Frauen/Familie und Gesundheit 
• Initiativen im Bereich Bildung und Kultur 
• Medienschaffende  
• Studierende, wissenschaftlich Tätige und andere Interessierte. 

 

6.1. Behörden, Institutionen und Beratungseinrichtungen  

Das Informationsservice der FIBEL  
Die langjährigen Erfahrungen und das Spezialwissen der FIBEL in der Arbeit mit Menschen 
in binationalen und bikulturellen Beziehungen/Familien im Allgemeinen und Frauen dieser 
Zielgruppe im Besonderen ist bei Behörden, MultiplikatorInnen und KooperationspartnerIn-
nen verschiedener zielgruppenrelevanter Bereiche immer wieder gefragt. Unser Service-
angebot für Ansprechpersonen von Behörden, Institutionen und von Beratungseinrichtun-
gen umfasste folgendes: 

• Versand von Informationsmaterial der FIBEL (Info-Folder, Programm-Folder zu den 
Veranstaltungen der FIBEL, FIBEL-Jahresberichte und andere Publikationen der 
FIBEL) 

• Mündliche wie schriftliche Informationen und Auskünfte zum Beratungs-und Infor-
mationsangebot der FIBEL 

• die Übermittlung der Dokumentationen von Fachvorträgen und Workshops (FIBEL-
Veranstaltungen)  

 
Folgende MultiplikatorInnen und Kooperationspartnerorganisationen waren Adressatinnen 
und Adressaten unseres Info-Services:  

• Informationsservice-Stellen von Behörden 
• wienXtra – kinderinfo u.a. Einrichtungen für Familien/Erziehende 
• Bildungs- und Beratungseinrichtungen sowie Initiativen für MigrantInnen, Men-

schen mit Fluchterfahrung und MultiplikatorInnen 
• Beratungs- und Bildungseinrichtungen für Frauen. 

 
Plattformen, Datenbanken und Weblinks  
Zugriff auf Informationen zu Beratungs-und Unterstützungsangeboten der FIBEL bieten 
u.a. die Plattformen, Datenbanken und Weblinks der folgenden lokalen und bundesweiten 
Behörden, die bei Bedarf aktualisiert werden: 

• BMSGK Infoservice des Sozialministeriums  
• Fonds Soziales Wien - Infoservice 
• Magistratsabteilungen: MA17 – Integration und Diversität;  
• MA 57 – Frauenabteilung der Stadt Wien 
• Elternbildung – Veranstaltungsplattform der Sektion Familie im Bundesministerium 

für Frauen, Familien und Jugend (Bundeskanzleramt) 
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• Sektion Frauen im Bundesministerium für Frauen, Familien und Jugend (Bundes-
kanzleramt): Weblink Frauen- und Mädchenberatungsstellen 

• STICHWORT – Archiv für Frauen. 
 

6.2. Bildung & Wissenschaft 

Unsere fachliche Beratung für Studierende und wissenschaftlich Tätige mit zielgruppenre-
levanten Forschungsprojekten und Abschlussarbeiten zielt darauf ab, fundiertes Wissen zu 
den Lebenswirklichkeiten von Menschen in binationalen/bikulturellen Beziehungen und 
Familien zu fördern und zugänglich zu machen. In Form von Expertinnen-Interviews zu den 
rechtlichen und psychosozialen Rahmenbedingungen der Zielgruppe sowie zu unseren 
Erfahrungen aus der Beratungsarbeit, Literaturempfehlungen und anderen Hilfestellungen 
in der Recherche unterstützen wir sie bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit  
verschiedenen Themen des Zusammenlebens in einer sozial und kulturell zunehmend 
diversifizierten Gesellschaft: 
 
Themen der Forschungsarbeiten an Universitäten in Deutschland und Österreich 

• VERSTÄNDIGUNGSSTRATEGIEN IN CHRISTLICH-MUSLIMISCHEN FAMILIEN-
KONSTELLATIONEN. Forschungsprojekt im Rahmen des Graduiertenkollegs  
„Religiöse Differenzen gestalten“, Institut für Evangelische Theologie der Universität 
Osnabrück (D) 

• DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN BINATIONALER PAARE. Bachelor-Arbeit 
am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien 

• ALLTÄGLICHER RASSISMUS IN ÖSTERREICH am Beispiel binationaler Familien 
in Wien und Niederösterreich. Bachelor-Arbeit, Institut für Kultur- u. Sozialwissen-
schaft der Universität Wien 

• AUSHANDLUNGS- UND KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN IN BINATIONALEN 
PARTNERSCHAFTEN. Bachelor-Arbeit, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie 
der Universität Wien 

• QUALITATIVE UNTERSUCHUNG DER BEZIEHUNGSDYNAMIK VON „DUAL 
TRAUMA COUPLES“. Studie am Institut für Psychologie der Universität Wien. 
 

Thema einer Abschlussarbeit am BFI Lehrgang Integrationsmanagement: 
IDENTITÄTSENTWICKLUNG VON JUGENDLICHEN IN BIKULTURELLEN FAMILIEN 
unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts der Mehrsprachigkeit.  
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6.3. Kulturevent 

Im Rahmen des ZEITIMPULS SHORTFILM-Festivals 2019 präsentierte FIBEL ihre 
Beratungs- und Bildungsangebote: 
 
22. Juni 2019: Am Menschen-Rechte-Abend des ZEITIMPULS SHORTFILM-Festivals 
war FIBEL mit einem Informationsstand vertreten. 

6.4. Medien 

Aufgrund unserer zeitlich und personell sehr begrenzten Möglichkeiten war es notwendig, 
die Medienarbeit auf einige wenige zielgruppenrelevante Aufgabenbereiche zu fokussieren: 
 
Anfragen von Medienschaffenden: Sie betrafen Reportagen und Hintergrundberichte zu 
Themen, die sich v.a. mit der Lebenssituation von Frauen der Zielgruppe sowie bikultureller 
und binationaler Paare und Familien auseinandersetzen. FIBEL hat sich für Expertinnen-
Interviews und andere Informationsaufgaben (die Übermittlung von FIBEL-Publikationen 
und Info-Material, Literatur-Tipps etc.) zur Verfügung gestellt. Im Bedarfsfall haben wir uns 
bemüht, die Suche nach themenrelevanten Ansprechpersonen (für Interviews) zu unter-
stützen. Grundsätzlich zielt unsere Medienarbeit darauf ab, Wissen zur Lebensrealität bina-
tionaler und bikultureller Paare und Familien zu vermitteln und die Sorgen oder Anliegen 
dieser Zielgruppe aus ihrer eigenen Perspektive auch breiteren Kreisen der Öffentlichkeit 
verständlich zu machen.  
Die Medienanfragen bezogen sich auf folgende Themen: 
 

• MULTIKULTI-FAMILIEN, Magazin WOMAN: Gefragt wurde nach den Erfahrun-
gen mit interkulturellen Patchwork-Familien und nach Ansprechpersonen zum 
Thema Mehrsprachigkeit und Diversität im Familienalltag. 

• RECHTSLAGE BINATIONALER PAARE IN ÖSTERREICH, DATUM – Mo-
natsmagazin: Telefonisches Interview mit FIBEL für eine geplante Reportage 
zum Thema; Recherchehilfen der FIBEL zur Statistik binationaler Ehen. 

• ERFAHRUNGEN BINATIONALER UND BIKULTURELLER PAARE IN FERN-
BEZIEHUNGEN, Reportage von IMAGO – TV Berlin: FIBEL übermittelte Erfah-
rungen aus der Beratung und unterstützte das Vorhaben durch Weiterleitung der 
Anfrage an potenzielle InteressentInnen. 

• EHEPAARE/FAMILIEN AUS AFGHANISTAN: BEZIEHUNGSKRISEN UND 
SCHEIDUNGEN, Interkulturelles Entwicklungszentrum: Doku-Filmvorhaben zum 
Thema Beziehungskonflikte und Scheidungen afghanischer Ehen mit Fokus auf 
die Situation der Frauen; durch Vermittlung von Erfahrungen zur Lage von Klien-
tinnen der Zielgruppe sowie Hinweise auf Einrichtungen, die speziell mit geflüch-
teten Frauen arbeiten, wurde zum Gelingen des Doku-Projekts beigetragen. 
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Bewerbung der FIBEL-Veranstaltungen: Die allgemeine Bewerbung unserer Vorträge, 
Workshops und der LOVING DAY-Veranstaltung erfolgte per Mail-Aussendungen über den 
Mailverteiler der FIBEL. Sie wurde ergänzt durch Mail- und Postaussendungen an 
Ratsuchende, KooperationspartnerInnen, MultiplikatorInnen und andere Interessierte mit 
speziellem Informationsbedarf zu einem bestimmten Themenbereich. Zur Bewerbung 
unserer Bildungsarbeit im Detail: 

Mailinglisten: Alle AdressatInnen der Öffentlichkeitsarbeit, die (mit ihrem Einverständnis 
gemäß Datenschutzverordnung 2017) in den Mailinglisten der FIBEL erfasst sind, erhielten 
die Einladungen zu den Veranstaltungen der FIBEL per Mail; Programm-Folder wurden per 
Post an MultiplikatorInnen gesandt, die sie ihren jeweiligen KlientInnen oder anderen Inte-
ressierten zur Verfügung stellten. Zu den Mailinglist-Gruppen zählen  

• Vereinsmitglieder und Interessierte 
• MultiplikatorInnen aus dem Bereich Integration, Diversität, Frauen, Familien, Ge-

sundheit und Bildung (Behörden, Institutionen, soziale Einrichtungen) 
• Medien. 

 
Online-Eventkalender und Programmhefte: Die Veranstaltungen wurden in die Online-
Eventkalender und Weblinks zu Veranstaltungsprogrammen folgender Anbieter bzw. Bil-
dungsinstitutionen eingetragen: 

• Veranstaltungsplattform der Elternbildung, Sektion Familie (Bundeskanzleramt) 
• VHS Wien Landstraße - Programmheft (in Papier und online) 
• Online-Eventkalender von Kooperationspartnereinrichtungen und MultiplikatorInnen: 

CEURABICS, EOG, ALPHA PLUS - Wiener Integrationswoche u.a. 
• Eventkalender lokaler Medien 

 
Bewerbung im Rahmen von Info-Points: Auf Veranstaltungsprogramme und Info-Folder 
der FIBEL haben BesucherInnen verschiedener Info-Points Zugriff (wienXtra Kinderinfo 
oder Veranstaltungen von Bildungsträgerorganisationen). 
 
FIBEL-eigene Medien und Medienbeiträge: FIBEL-Veranstaltungen werden selbstver-
ständlich auch auf der Homepage der FIBEL www.verein-fibel.at und auf facebook publik 
gemacht. Mittels APA OTS-Presseaussendung wurde 2019 nur eine Veranstaltung bewor-
ben: der traditionelle LOVING DAY – der Tag der bikulturellen Paare (siehe Kap. 4). 
 

6.5. Publikationen, Homepage und facebook-Seite der FIBEL 

Informationsmaterial der FIBEL: Dazu zählen 
• Informationsfolder der Fibel: Er wurde bei Bedarf nachgedruckt 
• Veranstaltungsprogramme in Papierform  
• Jahresberichte der FIBEL 
• Statistiken der FIBEL (Beratung, binationale Eheschließungen, usw.) 

http://www.verein-fibel.at/
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• Handouts für Ratsuchende: Sie enthalten die wichtigsten Informationen zu Ehe-
schließungsverfahren sowie zu den Voraussetzungen für die Familienzusammen-
führung dem aktuellen Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz gemäß. 

 
Publikationen der FIBEL 
Ihre Zustellung erfolgt auf Anfrage: 

• Fibel-Handbuch „Über Grenzen denken und leben“ (© 1996) 
• Studie des EU-Kooperationsprojekts FABIENNE: „Familienleben im Ausnahme-

zustand“ (© 2001) 
Publikationen, an denen Fibel mitgewirkt hat oder die von Fibel-Mitarbeiterinnen im 
Rahmen von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben verfasst wurden, sind beim jewei-
ligen Verlag zu beziehen; sie können aber auch bei den wichtigsten Bibliotheken (Uni-
versitätsbibliothek, Nationalbibliothek) ausgeliehen werden: 

• Die Liebe in den Zeiten der Globalisierung. Konstruktion und Dekonstruktion von 
Fremdheit in interkulturellen Paarbeziehungen (© 2000, Klagenfurt, Drava)  

• Fremdenfantasien und Gegenbilder. Imaginationen über „fremdkulturelle“ Frauen 
und Männer aus der Sicht von ÖsterreicherInnen in interkulturellen Partnerbe-
ziehungen (© 2010, Saarbrücken, VDM). 
 

Homepage der FIBEL 
Die Homepage der FIBEL ist für viele Personen der Zielgruppe, die Rat und Hilfe suchen, 
ausschlaggebend, sich an das Beratungsteam zu wenden. Über die Homepage informieren 
sie sich zu Beratungs- und Veranstaltungsangeboten, zur rechtlichen Lage für binationale 
Paare und Familien oder zu Studien, die sich mit zielgruppenrelevanten Themen befassen. 
MultiplikatorInnen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Medien beziehen ihr Wis-
sen ebenfalls häufig von der FIBEL-Homepage. Sie wird sich daher auch in Zukunft als 
effizientestes Informationsmedium für alle Personen unserer Zielgruppe erweisen. Die 
Homepage der Fibel wird von der Vorsitzenden des Vereins Fibel (ehrenamtlich) betreut 
und gestaltet: www.verein-fibel.at.  
 
FIBEL auf facebook: 
Auch die facebook-Seite der FIBEL wird von „Freundinnen“ und „Freunden“ genutzt, wenn 
sie sich über Beratungs- und Veranstaltungsangebote der FIBEL informieren möchten.  
Was FIBEL auf facebook sonst noch zu bieten hat: Besucherinnen und Besucher erhalten 
aktuelle News über die verschiedenen Aktivitäten der FIBEL und können auch ihr eigenes 
Feedback dazu abgeben. Fotos von den Veranstaltungen der FIBEL und den Events ande-
rer, an denen wir teilgenommen haben, geben FIBEL ein „Gesicht“: Sie zeigen, wer die 
Frauen sind, die sich z.T. schon seit vielen Jahren für die Anliegen bikultureller Paare und 
Familien engagieren. Die FIBEL-Facebook-Seite wird von einer Mitarbeiterin der FIBEL 
gestaltet, betreut und kontinuierlich aktualisiert. 
 

http://www.verein-fibel.at/
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7. Fortbildung und Supervision 

Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen hilft den beiden Mitarbeiterinnen des FIBEL-
Teams, ihren Wissensstand laufend zu aktualisieren und zu erweitern. Vor allem in der 
Beratungsarbeit sehen wir zudem die Notwendigkeit, uns durch Supervision Unterstützung 
von kompetenter Seite zu holen. Denn die Bearbeitung von komplexen Problemlagen ist 
nicht selten mit viel Stress und Frustration verbunden. Fortbildung und Supervision ermög-
lichen es uns, die vielen Aufgaben in verschiedenen Arbeitsbereichen zur Zufriedenheit der 
Klientinnen und Klienten, der Teilnehmenden unserer Veranstaltungen und unserer An-
sprechpartnerInnen aus dem Kreis der Behörden, anderer Beratungseinrichtungen oder 
der Bildungsinstitutionen und Medien zu bewältigen. Im Berichtszeitraum wurden – unse-
ren zeitlichen und budgetären Ressourcen entsprechend – eine Reihe von Fortbildungs- 
und Supervisionsterminen zu zielgruppenrelevanten Fragen absolviert. 
 

7.1. Fibel-interne Fortbildung  

2019 hat das Mitarbeiterinnenteam der FIBEL Fortbildungsangebote zu folgenden ziel-
gruppenrelevanten Themen genutzt: 
 

• Migration, Integration, Diversität und interkulturelle Bildung 
13. Mai 2019, AK Wien und Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Wien: Subsidiärer Flüchtlingsschutz auf menschenrechtlicher Grundlage. 
21. Mai 2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West: MIGRA-BIL-
Workshop: Das Neue österreichische Integrationsgesetz – Rechtliche 
Grundlagen der Integrationsmaßnahmen im Bereich des Fremden- und 
Staatsbürgerschaftsrechts. Referent: Ibrahim Basar. 
22. Mai 2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West, Vortragsrei-
he für Frauen: Interkulturelle Kommunikation und Konfliktmanagement. Re-
ferentin: Dr.in Petra Hirzer. 
3. Juni 2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West, Fortbildungs-
reihe WIEN. VIELFALT. WISSEN: Islam in Wien. 
5. Juni 2019, ÖIF Österr. Integrationsfonds: Zusammenhalt, Integration und 
das kulturelle Gedächtnis. Referent: Univ. Prof. Dr. Jan Assmann. 
19. Oktober 2019, Pädagogische Hochschule Wien: Globale Verantwortung – 
(Welt)Bürgerpflicht oder Überforderung? Workshop im Rahmen der Bundes-
fachtagung GLOBALES LERNEN – Potenziale & Perspektiven: Engagement und 
Verantwortung für eine solidarische Zukunft. Workshop-Leitung: Mag.ᵃ Heidi 
Grobauer. 
2. Dezember 2019: MA17 Integration und Diversität, AK Wien, Wirtschaftsagen-
tur Wien u.a.: Österr. Integrationsgipfel 2019. Tagung zu den sozialen und 
wirtschaftlichen Perspektiven der österreichischen Integrationspolitik. 
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• Frauen 

 
Gewaltprävention und Gewaltschutz   
17. Jänner 2019, Frauenhäuser Wien: Cybergewalt in Beziehungen: Wie kön-
nen Frauen mit Kontrolle und Übergriffen über Computer und Smartphone 
umgehen? Informationsabend für Beraterinnen und Multiplikatorinnen. Referen-
tinnen: Magdalena Habringer, MA und Valentina Wieser, MA. 
25. April 2019, Zusammenschluss Österr. Frauenhäuser: Opferschutzorientier-
te Klärungsgespräche. Fachtagung für Beratende im Bereich Gewaltprävention 
und Gewaltschutz.  
19. Juni/25. Juni 2019, BASE (Migrant and refugee child-friendly support) und 
ABIF (Analyse, Beratung u. interdisziplinäre Forschung): Gewalt gegen Frauen 
geht uns alle an. Sprechen wir darüber! Fokusgruppe zu Gewalt gegen Frau-
en im Rahmen des EU-Projekts BASE. 
 
Frauenrechte: 
18.12.2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West, Vortragsreihe 
für Frauen: Frauen und Frauenrechte in mehrheitlich muslimischen Ländern 
Referentin: Mag.ᵃ Dr.in Liselotte Abid. 

 
• Bikulturelle Paare 

1. April 2019, Institut für Ehe und Familie: Warum Frauen und Männer so gut 
zusammenpassen und sich trotzdem nicht verstehen. Vortrag im Rahmen 
der Serie „Er und sie – Dialoge zum Wir“. Referent: Univ. Dozent Dr. Raphael 
Bonelli. 
8. Oktober 2019, Institut für Ehe und Familie: Liebe ist Aktivität – „Dranblei-
ben“ im Imago Paar- und Generationendialog. Vortrag im Rahmen der Serie 
„Er und sie – Dialoge zum Wir“. Vortragende: Dr.in Sabine und Roland Bösel. 
 

• Familie 
 
Familien- und Kinderrecht:  
21. März 2019, ZIFF Zentrum für Interdisziplinäre Fortbildung im Familienrecht: 
Betreuungs- und Kontaktregelungen aus Sicht der Kinder. Seminar der Se-
rie TALKING ABOUT FAMILIENRECHT. Leiterin: Mag.ᵃ Susanne Beck.  
3. Juni 2019, Institut für Ehe und Familie: Internationales Familienrecht. Fort-
bildungsseminar im Rahmen der Serie IEF-Berater Jour fixe 2019. Referentin: 
Dr.in Susanne Schwarzenbacher. 
4. November 2019, Institut für Ehe und Familie: Alles was Recht ist – Beein-
trächtigung und Rechtsfragen. Fortbildungsseminar im Rahmen der Serie IEF-
Berater Jour fixe für Berater/innen in Familienberatungsstellen und Beratungs-
stellen bei Gericht – themenzentrierte rechtliche Weiterbildung unter der Berück-
sichtigung von mediatorischen Aspekten. Referentin: Mag.ᵃ Nicole Keplinger-
Sitz. 
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• Psychische Gesundheit und Sexualität 
3. – 5. Mai 2019, Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse: PSYCHE 
MACHT DYNAMIK. FREIHEIT FINDEN IM GETRIEBENSEIN. Internationaler 
Kongress zur Psychodynamik des Menschen  
27. Juni 2019, TAMAR: [Ver]trauen – Vom Trauma zur sicheren Beziehung. 
Jubiläums-Fachtagung: 30 Jahre Beratungsstelle TAMAR. 
23. Oktober 2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West, Vor-
tragsreihe für Frauen: Stellenwert der Sexualerziehung in Familien mit Migra-
tionshintergrund. Vortragende: Yeter Eksi. 

 
• Wohnen und Arbeit  

23. September 2019, Institut für Ehe und Familie: Wohnungsvergabe im kom-
munalen Wohnbau Wien. Fachvortrag der Serie Jour fixe für Berater/innen in 
Familienberatungsstellen und Beratungsstellen bei Gericht – eine themen-
zentrierte rechtliche Weiterbildung unter Berücksichtigung von mediatorischen 
Aspekten. Referentin: Mag.ᵃ Isabella Jandl.  
21. Oktober 2019, Initiative PERISKOP in Kooperation mit der Arbeiterkammer 
Wien: Von A wie Arbeit bis Z wie Zukunft. Podiumsdiskussion zu den Per-
spektiven für ein sozial und ökologisch nachhaltiges und gutes Leben für alle 
Gesellschaftsgruppen. 
 

• Antirassistische Bildungsarbeit  
17. Juni 2019, AK Wien: Diskriminierungserfahrungen in Österreich.  
Individuelle Betroffenheit und strukturelle Zusammenhänge. Fachtagung zu 
Tatbeständen der Diskriminierung und zu Diskriminierungserfahrungen in zentra-
len Bereichen der Gesellschaft. 
24. Juni 2019, Bildungszentrum Kardinal König Haus: Identitäre und Identitä-
ten. Über den Missbrauch des Identitätsbegriffs und die Kriminalisierung 
von Flüchtlingen und Helfenden. Referent: Prof. Dr. Klaus Ottomeyer. 
10. Oktober 2019, MA17 Integration und Diversität, Regionalstelle West: 
Schwierige Gespräche – Umgang mit Pauschalisierungen und Anfeindun-
gen.  Workshop im Rahmen der Fortbildungsserie freiwillig: info.  
 

7.2. Supervision  

Schwierige Situationen und Lebenskrisen verursachen bei vielen – meist weiblichen Rat-
suchenden – einen starken Leidensdruck. In dieser Lage fassen sie den Entschluss, sich 
bei FIBEL Hilfe zu holen. Sie kommen mit der Erwartung, dass wir sie dabei unterstützen, 
ihre Probleme rasch und möglichst umfassend zu bewältigen. Wir lassen nichts unberück-
sichtigt und unversucht, um ihnen in ihrer Notsituation bzw. Krise beizustehen. Damit ver-
bunden sind zahlreiche Beratungsgespräche, Mail-Korrespondenzen, Recherchen und 
Begleitungen. Sehr oft - aber nicht immer - sind wir mit unseren Bemühungen erfolgreich. 
Psychische Belastungen wie Stress und Frustration sind in manchen Fällen Begleiter-
scheinungen der Beratungsarbeit. Kompetente Supervision ist in solchen schwierigen Mo-
menten sehr hilfreich, wenn es darum geht, die Distanz und Souveränität wiederzugewin-
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nen, die notwendig ist, um an die Analyse und Bearbeitung komplexer und unlösbar er-
scheinender Fall- und Problemkonstellationen unaufgeregt und sicher heranzugehen. Da-
mit ist sie für die kontinuierliche Qualitätssicherung der Beratung und anderer Leistungen 
des FIBEL-Teams unverzichtbar.  
 

8. Abschließende Anmerkung 

Unser Dank gilt der MA 17- Integration und Diversität, der Sektion Elternbildung und 
der Förderabteilung der Sektion Frauen im Bundesministerium für Frauen, Familien 
und Jugend (Bundeskanzleramt), der MA57 – Frauenabteilung der Stadt Wien, dem 
Zukunftsfonds Österreich sowie der MA7 – Kulturabteilung der Stadt Wien! Ihre För-
derungen haben es uns ermöglicht, den Beratungs- und Bildungsbedarf unserer KlientIn-
nen und Veranstaltungsteilnehmenden zu decken! 
 



Verein FIBEL 
Fraueninitiative Bikulturelle Ehen  
und Lebensgemeinschaften 
 
Adresse: 
Traungasse 1/3/9 
1030 Wien 
Telefon: (+43-1) 21 27 664 
 
E-Mail: fibel@verein-fibel.at 
Homepage: www.verein-fibel.at 

 IMPRESSUM 

Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch von 10.00 — 14.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 10.00 — 17.00 Uhr 
Termine für Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

 BERATUNG 

Regelmäßige Vorträge mit Diskussionen 
Workshops 
Für Informationen zu Termine und Themen rufen Sie uns an oder 
besuchen Sie unsere Homepage 
 
Fibel wird gefördert und 
unterstützt von: 
 
 

 

 VERANSTALTUNGEN 
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